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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Krieg gehort leider immer noch zum Alltag der Menschheitsge-
schichte. Kein Jahrhundert, kein Kontinent, auf dem nicht irgendwo
die Differenzen zwischen den Menschen mit Waffengewalt statt
mit Worten beigelegt werden sollen. Bilder aus den Kriegsgebie-
ten liefern jene unerschrockenen Journalisten, die sich selbst per-
manent der Gefahr aussetzen, um die Welt Uber genau diese Gefah-
ren zu informieren. Unter den zahllosen Fotografen sind auch viele
Frauen. Ihnen zollt der bei Randomhouse erschienene Bildband ,Fo-
tografinnen an der Front” von Anne-Marie Beckmann und Felicity
Korn Respekt. Wir stellen ihn auf den Seiten 4 bis 9 vor.

Das Thema ,Leistungsschutzrecht” erhitzt nach wie vor die Ge-
muter. Auch nach der Abstimmung des EU-Parlaments Uber die Ur-
heberrechtsreform wabern nach wie vor Falschmeldungen durch
den Medienwald - digital wie auch in Printform. Journalist Friedhelm
Greis bleibt dem Wirbel rund um das Leistungsschutzrecht auf der
Spur (Seite 10 ff).

Wenn Branchenfremde sich eine Zeitung zulegen (nein, nicht
ein einzelnes Exemplar, sondern das gesamte Haus), sorgt das schon
bei dem ein oder anderen fur Irritationen. Ob Jeff Bezos' Kauf der
Washington Post oder der Einstieg des Software-Ehepaars Silke und

Holger Friedrich in die Berliner Zeitung, immer schwingt ein Hauch der
Befremdlichkeit mit. Kai Rehlénder hat sich das Phanomen genauer
angesehen (Seite 14 ff).

Medienexperte Albrecht Ude analysiert, wie sorglos wir alle mit
unseren Daten im Internet umgehen. Und das aus reiner Bequemlich-
keit. Dass wir selbst Unternehmen und auch Behorden freiwillig den
Zugriff auf unsere Daten gewahren, zeigt Udes Beitrag ab Seite 20.

Welches medienpolitische Engagement, welche berufsbezoge-
nen Leistungen bieten eigentlich DPV und bdfj ihren Mitgliedern?
Wir nehmen uns die Zeit, dem geschatzten Leser die wirksame Un-
terstltzung von Journalisten néher vorzustellen. Den Anfang ma-
chen wir in dieser Ausgabe mit der Existenzgrindungsberatung
(Seite 24). In loser Folge legen wir in den kommenden Ausgaben des
Journalistenblatt das gesamte Leistungsspektrum genauer dar.

DarUber hinaus halten wir noch viele weitere Informationen fir
Sie in diesem Heft bereit.
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echs Wochen lang schrieb Anja
S Niedringhaus ihrem Chef bei der
European Pressphoto Agency je-
den Tag einen Brief, bis er ihr endlich er-
laubte, als Fotografin aus dem Balkankrieg
zu berichten.!! Auch Christine Spengler be-
merkt in ihren Erinnerungen, dass sie es als
Frau zu Beginn nicht leicht gehabt habe, bis
sie von den mannlichen Kollegen ernst ge-
nommen wurde, und sie sich deren Aner-
kennung hart habe erarbeiten mussen.?
Meist in der Minderheit tdtig, stellten so-
wohl der Weg zur akkreditierten Kriegsfo-
tografin als auch ihr Arbeitsalltag lange Zeit
eine besondere Herausforderung fir die
Fotografinnen dar. Dennoch gibt es eine
lange Tradition an Bildreporterinnen, die
mit ihren Einsdtzen dazu beigetragen ha-
ben, dass sich in den letzten Jahrzehnten
vermehrt Frauen unter den profiliertesten
Kriegsberichterstattern finden, auch an vor-
derster Front.

Im Gegensatz zu den Bildern ihrer mann-
lichen Kollegen ist ihr Werk bisher kaum aus-
reichend in Publikationen, Forschungs-
projekten oder Ausstellungen gewurdigt
worden. Der wesentliche Beitrag, den sie zur
Kriegsberichterstattung geleistet haben, ist
daher vielen immer noch nicht bekannt. Un-
ser Bild vom Krieg — der bis heute vornehm-
lich médnnlich konnotiert ist — wurde auch
von Frauen mafBgeblich geprégt.

Die Frauen im allgemeinen Bild vom
Krieg zugewiesene Rolle, vor allem als Opfer
wahrgenommen zu werden, durchbrechen
die Fotografinnen, indem sie als Akteure
auftreten. Bis heute stof3en sie daher immer
noch haufig auf Unverstandnis, auch beim
Personal der militdrischen Einheiten. Dort
sind viele nach wie vor der Meinung, dass
Kampfschaupldtze keine angemessenen
Einsatzorte flr Frauen seien. Hinsichtlich
des Umgangs mit den Zivilisten beschrei-
ben es einige der Kriegsfotografinnen je-
doch auch als durchaus forderlich, als Frau
in Krisengebieten tatig zu sein. So gelingt
es ihnen eher als mannlichen Fotorepor-
tern, uneingeschrankten Zugang zu Fami-
lien und Betroffenen zu erhalten. Auffillig
ist dieser Vorteil besonders in patriarchali-

Es gibt eine lange Tradition an
Bildreporterinnen, die mit ihren
Einsatzen dazu beigetragen
haben, dass sich in den letzten
Jahrzehnten vermehrt Frauen
unter den profiliertesten
Kriegsberichterstattern finden,
auch an vorderster Front.



schen Kulturen, in denen die Fotografinnen
nicht als Bedrohung wahrgenommen wer-
den und sich deshalb unauffélliger bewe-
gen koénnen, was ihnen unter anderem er-
laubt, auf Frauen und Kinder zuzugehen.
Sie schaffen Aufnahmen, in denen die Por-
tratierten — das kann man besonders bei
den Bildern von Christine Spengler sehen —
nicht nur als Betroffene, sondern auch als
mutige Kdmpferinnen gezeigt werden.

Die Amerikanerin Susan Meiselas hat
ihre gefihlte ,Unsichtbarkeit” im Burger-
krieg von Nicaragua als gro3e Hilfe ge-
schildert, die es ihr gestattet habe, das Le-
ben der Bevolkerung inmitten des Konflikts
moglichst authentisch darstellen zu kén-
nen.? Dies mag wohl einer der Griinde sein,
warum viele der Fotografinnen ihren Blick
nicht nur auf das direkte Kriegsgeschehen,
sondern auf dessen Auswirkungen auf die
Zivilisten richten. Ein weiterer Grund liegt si-
cherlich in der leichteren Identifikation mit
den vom Krieg betroffenen Frauen in den
Krisenregionen. Viele der Fotoreporterin-
nen durften auch mit der dort stattfinden-
den sexuellen Gewalt gegen Frauen kon-

Fotografinnen an der Front
Anne-Marie Beckmann;
Felicity Korn (Hrsg.)

ISBN: 978-3-7913-5863-5

Preis: 35 Euro
www.randomhouse.de

frontiert und fir diese anders sensibilisiert
worden sein als ihre mannlichen Kollegen.
Symptomatisch fir den Umgang mit der
Problematik ist, dass sie sich nicht in den Bil-
dern wiederfindet und die Erfahrung hier-

mit auch kaum in den Notizen oder Inter-
views der Fotografinnen erwahnt wird.

Die Beweggrinde, in Kriegs- und Kri-
sengebieten zu arbeiten, variieren bei den
Fotojournalistinnen. Abenteuerlust gehort
ebenso dazu wie die Suche nach intensi-
ven Geftihlen und der Wunsch, mit ihren
Bildern vom Grauen des Krieges zu berich-
ten und Aufklarung zu betreiben. Doch die
Realitat holt sie oft ein: Viele Fotografin-
nen leiden nach ihren Einsatzen unter post-
traumatischen Belastungen. Lee Miller und
Catherine Leroy waren hiervon besonders
betroffen. Der Rickzug aus der Kriegsfoto-
grafie bedeutet fir manche finanzielle Ein-
bufen. So ist Frangoise Demulder mangels
Einkommen oder Ricklagen auf die Unter-
stitzung durch ihre Kollegen in Form ei-
ner Benefizauktion angewiesen, um die Be-
handlung ihrer Krebskrankheit finanzieren
zu konnen. thre Berufswahl bedeutet fir die
meisten der Fotografinnen den Verzicht auf
stabile Partnerschaften oder gar Familien-
griindung. Diese Einschréankungen treffen
sie meist mehr als ihre mannlichen Kollegen.
Jede der Fotografinnen ist bereit, fir den Be- b
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» ruf ans AuBerste zu gehen, und viele zahlen
daflr einen hohen Preis — Gerda Taro und Anja
Niedringhaus sogar mit ihrem Leben.

Fotojournalistinnen bedienen sich,
ebenso wie ihre méannlichen Kollegen, ver-
schiedenster Bildstrategien und Erzahlformen:
Jede von ihnen steht fur einen eigenen Stil, in
dem die Geschichten der Konflikte aus ihrer
jeweiligen Perspektive wiedergegeben wer-
den. Auch die Fotografinnen begleiten die
Kampfhandlungen direkt und machen Auf-
nahmen von Verwundeten und Leichen, die
den Betrachter nicht schonen. lhre Herange-
hensweisen changieren zwischen der Wah-
rung sachlicher Distanz, unmittelbarer Direkt-
heit und personlicher Anteilnahme.

Als Anja Niedringhaus Anfang der 1990er-
Jahre ihren ersten Einsatz als Fotografin in Sa-
rajevo absolviert, fotografiert sie noch in
Schwarz-Weil} und analog. Im Laufe ihrer lang-
jahrigen Tatigkeit in zahlreichen Konfliktge-
bieten wechselt sie jedoch zur digitalen Tech-
nik, und ihre Bilder werden - so verlangt es der
Markt - zunehmend farbig. Beim Erfassen eines

erlebten Moments und Gestalten des Bildaus- StisanliVieiselas

schnitts denkt sie jedoch weiterhin in Schwarz- Bicliraditionellellanzmaskededindiosiats,
Weil3, wie sie selbst 2001 in einem Interview MonimbolwtitdelimiKampfidegenidasiSomozas
verrat# Erstaunlich in Niedringhaus’ Werk ist ReqimenonideniRebellenlgenttzittimiibre

die Ruhe, die ihre Fotografien ausstrahlen, un- IdentitatiztlerbergenaNicaraquanlozs
abhdngig davon, wie hektisch der festgehal- ® Sk TS TR et

tene Moment gewesen sein mag. Egal ob sie
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Soldaten, Verletzte oder spielende Kinder fo-
tografiert, Niedringhaus wahrt dabei immer
die angemessene Distanz, die ihren Respekt
fur die Menschen, denen sie begegnet ist,
zum Ausdruck bringt.

Alle acht im Bildband prdsentierten
Fotografinnen haben in renommierten
Zeitungen und Magazinen publiziert, und
die meisten von ihnen sind vielfach ausge-
zeichnet worden. Manchen wurde fir ihre
Arbeiten erst dann grol3e Aufmerksamkeit
zutelil, als sie bereits verstorben waren - so
wie Gerda Taro, die nach ihrem sehr friihen
Tod an der Front als mutige Abenteurerin,

die sich fur die Spanische Republik einge-
setzt hatte, gefeiert wurde. Die enge Zu-
sammenarbeit mit Robert Capa und die
Entscheidung, zundchst die Fotos von bei-
den unter dem erfundenen Namen von
Capa zu vermarkten, fihrten dazu, dass
viele Arbeiten von Gerda Taro fir lange Zeit
ihm zugeschrieben wurden. Ein Jahr nach
Capas Tod 1954 wurde unter seinem Na-
men einer der renommiertesten Preise fur
Fotojournalisten ins Leben gerufen, die Ro-
bert-Capa-Goldmedaille. Es sollte jedoch
noch Uber 20 Jahre dauern, bis sie einer Fo-
tografin zugesprochen wurde.
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Catherine Leroy erhielt die Auszeich-
nung schlieBlich 1976 fur ihre Berichterstat-
tung aus dem Libanonkrieg als Anerken-
nung fir die weltweit beste Fotoreportage.
Nur ein Jahr spdter wurde die erste Frau
mit dem zweiten wichtigen fotojournalis-
tischen Preis, dem ebenfalls 1955 gegriin-
deten World Press Award, gewurdigt: Fran-
coise Demulder, die von der Jury fur ihr Foto
des Kampfs um das Viertel Karantina in Bei-
rut ausgewahlt wurde. Fir ihre Dokumen-
tation des Aufstands in Nicaragua wurde
Susan Meiselas 1979 mit der Robert-Capa-
Goldmedaille geehrt, da ihre Aufnahmen
erheblich dazu beigetragen hatten, dass die
internationale Medienwelt auf die verhee-
rende Situation in dem kleinen stidamerika-
nischen Land aufmerksam wurde. Mit die-
ser renommierten Auszeichnung wurde
2003 auch Carolyn Cole fiir ihre Reportage
aus der besetzten Geburtskirche in Bethle-
hem geehrt. Ein Jahr spater wurde ihr der
Pulitzerpreis fur ihre Fotografien aus dem
Burgerkrieg in Liberia verliehen. Auch Anja
Niedringhaus erhielt 2005 gemeinsam mit
weiteren Kollegen fUr ihre Berichterstattung
aus dem Irak diesen Preis fiir hervorragende
Leistungen auf journalistischem Gebiet. 1l

Anne-Marie Beckmann ist Kunsthistori-
kerin und Kuratorin. Ab 1999 hat sie die
Fotografie-Sammlung und das kulturelle
Programm der Deutschen Borse
verantwortet. Sie lehrt Fotografie an der
Hochschule fiir Gestaltung in Offenbach.
Seit August 2015 ist sie Direktorin der
Deutsche Bdrse Photography Foundation.

Felicity Korn ist Kunsthistorikerin und
Kuratorin. Sie war in der Abteilung Kunst
der Moderne des Stédel Museums von
2012 bis 2017 ttig. Seit Oktober 2017 ist sie
Referentin des Generaldirektors am
Kunstpalast, Disseldorf.

FulBnoten

1 Michael Kamber, Bilderkrieger. Von jenen, die
ausziehen, uns die Augen zu 6ffnen. Kriegsfoto-
grafen erzdhlen, Hollenstedt 2013, S. 167ff.

2 Christine Spengler, Une femme dans la guerre,
Paris 1991, S. 21ff.

3 Kristen Lubben. ,An Interview with Susan
Meiselas”, in: Susan Meiselas. in History, hrsg.
von ders., Ausst.-Kat. International Center
of Photography, New York, Gottingen 2008,
S.115-121, hier S. 118.

4 Andreas Bee und Anja Niedringhaus, ,Uber
das Fotografieren vor Ort. Ein Gesprdch”, in:
Anja Niedringhaus Fotografien, hrsg. vom
Museum fur Moderne Kunst, Frankfurt am
Main, Ausst.-Kat. Museum fur Moderne Kunst,
Frankfurt am Main, 2001, S. 139-159, hier S. 149.
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Leistungsschutzrecht

Das Lugen geht weiter

Eine Analyse von Friedhelm Greis

Selbst nach der Abstimmung liber die EU-Urheberrechtsreform gehen die , Liigen fiir das Leistungsschutzrecht” weiter.
Auf dieser Basis darf die Regierung den Planen zum Leistungsschutzrecht nicht final zustimmen.

er erwartet hatte, dass die Verlage nach der Abstim-
W mung Uber die EU-Urheberrechtsreform auf Falsch-
behauptungen zum Leitungsschutzrecht verzich-
ten wirden, sieht sich nach den jiingsten AuBerungen von Mathias
Dépfner eines Besseren belehrt. In Interviews auf Meedia.de und sei-
nem Hausblatt Welt lieferte der Vorstandschef des Axel-Springer-
Verlags im Friihjahr 2019 weiter Material fir die Sammlung des Me-
dienjournalisten Stefan Niggemeier unter der Uberschrift ,Ligen fiir
das Leistungsschutzrecht”. Was diese Kampagne vor allem bedenk-
lich macht: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in-
zwischen eingerdumt, dass er den Uploadfiltern auf EU-Ebene zu-
gestimmt hat, um ,wenigstens das Leistungsschutzrecht” zu retten.
Das Dopfner-Interview auf Meedia.de enthielt damals so viele
Falschbehauptungen und Verdrehungen, dass man gar nicht weif3,
wo man mit den Richtigstellungen anfangen soll. Zudem ist es sehr
entlarvend, was die eigentlichen Ziele des neuen Leistungsschutz-
rechts betrifft. Diese Aussagen sollten die Politik aufhorchen lassen,
denn sie stellen die Funktionsweise der Presse und die Meinungs-
freiheit infrage.

1. Blogger profitieren besonders von der Reform
In den beiden Interviews auf Meedia.de ging Dépfner mit der Be-
hauptung hausieren:,Gerade Blogger, kleinere und mittlere Verlage pro-
fitieren ebenfalls von der Reform, weil sie sonst gar nicht in der Lage wd-
ren, aus eigener Kraft mit den Plattformen zu verhandeln und ihre Rechte
durchzusetzen.” Doch ,gerade Blogger” sind ausdricklich vom europé-
ischen Leistungsschutzrecht ausgenommen.

Sie erfullen zum einen nicht die Definition der ,Presseverdffentli-
chung”in Artikel 2 der Richtlinie*, wonach nur eine solche Textsamm-
lung geschitzt ist, die ,auf Initiative eines Diensteanbieters unter seiner
redaktionellen Verantwortung und Aufsicht veréffentlicht wird”. Zum an-

deren heil3t es in Erwagungsgrund 56 ausdriicklich: ,Auch sollte die-
ser Schutz nicht fiir Internetseiten wie etwa Blogs gelten, die im Rahmen
einer Tdtigkeit, die nicht auf Initiative sowie unter der redaktionellen Ver-
antwortung und der Aufsicht eines Dienstleisters wie etwa eines Presse-
verlags stattfindet, Informationen zur Verfligung stellen.”

2. Axel Springer profitiert nicht besonders von der Reform
Dopfner bezeichnete in dem Interview den ,Vorwurf”, dass Axel Sprin-
ger besonders von der neuen Regelung profitieren wrde, als ,ab-
surd”. Das ist er aber nicht. Denn die Vergltungen der Verwertungs-
gesellschaft (VG) Media richten sich zu 98 Prozent an den Klickzahlen
der IVW aus. Daher wirden die Angebote des Axel-Springer-Verla-
ges wie Bild.de, Welt.de und viele weitere derzeit fast zwei Drittel der
Einnahmen nach dem deutschen Leistungsschutzrecht verbuchen.
Kleine und mittlere Verlage wirden kaum vom Leistungsschutzrecht
profitieren, falls es jemals zu nennenswerten Lizenzzahlungen kom-
men sollte. Absurd ist wohl eher der Versuch, Blogger und kleine
Verlage mit wenig Internet Traffic als besondere Profiteure des Leis-
tungsschutzrechts darzustellen. Selbst wenn gré3ere Angebote wie
T-Online, Focus Online oder Spiegel Online ebenfalls Gber die VG Me-
dia ihre Rechte durchsetzen wollten, wirde Axel Springer immer noch
am meisten vom Leistungsschutzrecht profitieren. Der Anteil kleine-
rer Verlage wirde noch starker sinken.

3. Mitbewerber und Google klauen Content
Dopfner hélt auch nach der Abstimmung unverdrossen an der Aus-
sage fest, dass Suchmaschinen wie Google die Inhalte von Verlagen
eins zu eins Uberndhmen. Inzwischen geht er aber noch weiter und
dehnt dies sogar auf zahlungspflichtige Inhalte aus.,Umgehungen wie
bisher tiblich — auf Bildplus muss ich zahlen, aber bei einem Wettbewerber
oder bei Google News bekomme ich den gleichen Text kostenlos — werden
schwieriger.” Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht falsch und entlar-
vend. Denn zum einen ist es mitnichten so, dass andere Medien oder
Suchmaschinen ,den gleichen Text”einer Zeitung kostenlos wiederge-
ben kénnen. Das stellt schon jetzt eine Urheberrechtsverletzung dar.
Zum anderen unterscheidet die Urheberrechtsrichtlinie in keiner
Weise zwischen zahlungspflichtigen und kostenlosen Inhalten im
Netz. Worum es Dopfner geht: Der Axel-Springer-Verlag argerte sich
in den vergangenen Jahren Uber das Vorgehen von Focus Online, Ar-
tikel von Bildplus redaktionell auszuwerten. Mit einer Klage wehrte

sich der Verlag dagegen, ,dass Focus Online systematisch exklusive »



Zeitschriftentage beim Verband Deutscher Zeitschriften-
verleger e.V. (VDZ): Dr. Mathias Do pfner, Vorstands-
vorsitzender Vorstand Zeitungen beim Axel-Springer-
Verlag hort der Rede der designierten Bundeskanzlerin zu
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» Bezahl-Inhalte von Bildplus abschreibt und zum Teil des eigenen Ge-

schdftsmodells macht, das Journalismus reichweitenorientiert vermark-
tet”. Der Streit wurde Ende 2017 auBergerichtlich beigelegt.

Der Burda-Verlag hatte als das Ziel des Axel-Springer-Verlags vermutet,
Informationen zu monopolisieren, die hinter der Paywall von Bildplus
verdffentlicht wurden, um sie besser vermarkten zu kénnen”. Dies wider-
spreche dem grundgesetzlich geschitzten Recht der Informations-
und Meinungsfreiheit, zitierte Meedia.de aus der Klageerwiderung.
Zudem sei das Zitieren fremder und eigener Inhalte branchentiblich
und werde auch von der Bild-Gruppe tdglich praktiziert.

Es ist unklar, warum es laut Dépfner nun ,schwieriger” werden
soll, die Artikel anderer Medien redaktionell auszuwerten. So hei3t es
in Erwdgungsgrund 57 zu den Rechten der Verlage ausdricklich: , Sie
gelten aulSerdem nicht fiir in Presseverdffentlichungen angefiihrte reine
Fakten.”\Wer also das Zitatrecht korrekt anwendet und in einem ande-
ren Medium wiedergibt, was beispielsweise ein Erotikproduzent auf
Bildplus Gber das Porno-Geschéft erzahlt, sollte nicht gegen das Leis-
tungsschutzrecht verstoBen. Falls Dopfner das anders sieht, wirde
das in der Tat dem grundgesetzlich geschitzten Recht der Informa-
tions- und Meinungsfreiheit widersprechen.

4. Google hat den Verlagen mit Auslistung gedroht
Die nachste Falschaussage betrifft das Vorgehen Googles nach der
Einfihrung des deutschen Leistungsschutzrechts. Nach Aussage
Dopfners ist das Recht von Google ,ausgehebelt” worden, weil den
Verlagen angedroht wurde, ,dass ihre Texte, Fotos und Videos ausge-
listet werden”. Das trifft jedoch nicht zu. Auf Anfrage von Golem.de
teilte der Suchmaschinenkonzern mit: ,/m Jahr 2014 hat die VG Me-
dia als Vertreterin einiger deutscher Verlage rechtliche Schritte wegen der
vermeintlich unerlaubten Nutzung kurzer Textabschnitte (Snippets) in
Googles Diensten angedroht. Google hat darauf den betreffenden Verla-
gen angeboten, die betreffenden Snippets zu entfernen, gleichzeitig aber
Schlagzeilen und Links zu den betreffenden Artikeln unverdndert in sei-
nen Diensten anzuzeigen. Es stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, die
Inhalte von Verlagen ganz aus den Diensten zu entfernen. Google hat we-
der damit,gedroht’, noch diesen Schritt vollzogen.”

Dopfner versucht mit der Behauptung die Tatsache zu verschlei-
ern, dass das Leistungsschutzrecht in Deutschland gescheitert ist.
Sein eigener Verlag erteilte Google schlieBlich eine Gratislizenz, weil
den Medien sonst hohe Einnahmen durch den zugefthrten Traffic
entgangen waren.

5.Verlage erzielen mehr Umséatze ohne Google News
Sehraufschlussreich sind auch Dépfners Aussagen zur Einstellung von
Google News in Spanien. ,Flir die spanischen Verleger war das sehr posi-
tiv. Der Traffic brach fiir alle in absoluten Zahlen ein. Aber der direkte Traffic
aufden Angeboten der Verlage nahm drastisch zu. Und der konnte wesent-
lich besser monetarisiert werden. Wirtschaftlich haben die Verlage in Spa-
nien deutlich profitiert”, sagte er gegentiber Meedia.de. Woher Dépfner
diese Erkenntnisse hat, ist unklar. Auf Nachfrage von Golem.de, was die
Quelle fur diese Behauptungen sei, hat der Axel-Springer-Verlag damals

Foto: d-foto/Bernd Lammel

Dr. Mathias Dopfner spricht auf der Aktionarsversammlung
der Axel Springer AG in Berlin

nicht reagiert. Aus einer Studie der EU-Kommission (PDF zum Down-
load am Ende des Artikels) zu den Auswirkungen des spanischen Leis-
tungsschutzrechts geht das nicht hervor. Darin wird lediglich der Riick-
gang des Traffics konstatiert.

Mit seiner Behauptung unterstttzt Dopfner aber die Vermu-
tung, dass es Verlagen wie Axel Springer am Ende gar nicht darum
geht, von Suchmaschinen wie Google eine Lizenz zu bekommen.
Vielmehr ware es ihnen wohl lieber, das Geschaft von Newsaggre-
gatoren oder gar Suchmaschinen kaputtzumachen, um mehr direk-
ten Traffic auf ihre Startseite zu lenken. Entsprechend dufSerte sich
im Dezember 2017 ein Experte im Europaparlament. ,Das vordring-
lichste Ziel des Gesetzes besteht darin, solche Geschdifte zu verhindern,
dass es sie einfach nicht mehr gibt’, sagte der Anwalt und Jura-Profes-
sor Thomas Hoppner und fugte hinzu: ,Der Zweck besteht nicht da-
rin, Lizenzeinnahmen zu bekommen.”

Das ginge jedoch vor allem zulasten der kleineren Verlage und
neuer Medien, wie das Beispiel Spanien gezeigt hat. Die Europaab-
geordnete Julia Reda kommentierte dies auf Anfrage gegentber
Golem.de mit den Worten: ,Die Aussagen von Dépfner machen er-
neut klar: Beim Leistungsschutzrecht geht es Springer tiberhaupt nicht
darum, Lizenzgeblhren von Google oder Facebook einzuholen, sondern
kleinere Aggregatoren und innovative Nachrichtenangebote vom Markt
zu verdrdngen. Darunter leidet nicht nur der Informationszugang, son-
dern auch kleinere Verlage, die besonders auf Links auf sozialen Medien
und Co. angewiesen sind, um ihr Publikum zu erreichen. Somit ist klar, das
Leistungsschutzrecht ist ein Instrument, um Medienvielfalt zu zerstéren.”

Zwar schliel3t das europdische Leistungsschutzrecht eine Gra-
tislizenz von Medien nicht aus. Doch angesichts der AuBerungen
Dopfners ist zu erwarten, dass die groen Verlage ebenso wie in
Deutschland nichts unversucht lassen werden, dass Google auch sol-
che Medien extrem verkirzt in den Suchergebnissen anzeigen muss,
die nichts gegen eine Anzeige von Snippets einzuwenden haben.

Darlber hinaus gilt das europdische Leistungsschutzrecht nicht
nur fir Suchmaschinen, sondern fur alle Internetanbieter. Auch bei
Facebook, Twitter oder anderen Diensten kdnnte das Teilen von
Uberschriften und kurzen Teasern stark eingeschrankt werden. Hier



durfte das Kalkul dahinterstecken, die Nutzer starker an die eigene
Marke zu binden und sie nicht Uber Intermedidre auf Inhalte auf-
merksam zu machen.

Was sagte Dopfner zu Altmaier?
Es ist leider zu beflrchten, dass Dépfner mit den erwédhnten Be-
hauptungen auch bei der Bundesregierung fur das europaische Leis-

Die Bundesregierung hatte bei der finalen
Abstimmung am 15. April 2019 im Ministerrat
noch eine letzte Gelegenheit, sich gegen die

Reform auszusprechen. Kurioserweise fiel die

Zustimmung auf einem Agrarministertreffen.

tungsschutzrecht geworben hat. Mit Kanzleramtschef Helge Braun
(CDV) soll er im Frahjahr 2019 direkt telefoniert haben, als die euro-
paische Einigung auf der Kippe stand. Um das Leistungsschutzrecht
zu retten, soll Altmaier seine Forderung nach starkeren Ausnahmen
fur Startups beim Thema Uploadfilter aufgegeben haben.

Das heil3t: Die CDU-Politiker haben eine Regelung, die sie bei der
Umsetzung in Deutschland ausdricklich umgehen wollen, nur des-
wegen akzeptiert, um eine andere Regelung zu ermoglichen, die
fuhrende Lobbyisten mit Hilfe von permanenten Falschaussagen ver-
teidigen. Mit welchen Aussagen Dopfner bei Altmaier fUr das Leis-
tungsschutzrecht geworben hat, wollte das Ministerium nicht mit-
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teilen. ,Sofern die Gesprciche nicht pressedffentlich stattfinden, sind sie
intern, weshalb wir (iber konkrete Termine und Inhalte keine Auskunft ge-
ben’, teilte eine Sprecherin mit.

Politiker sollte es jedoch stutzig machen, wenn Forderungen
aus der Wirtschaft vor allem auf der Basis von Falschaussagen unter-
mauert werden, die durch ihre permanente Wiederholung nicht zu-
treffender werden. Zumindest die Netzpolitiker der Union wie Do-
rothee Bar (CDU), Thomas Jarzombek und Tankred Schipanski (CDU)
lehnen das Leistungsschutzrecht daher ab. Warum die SPD in Person
der Ex- Justizministerin Katarina Barley den Planen zugestimmt hat,
obwohl sie selbst vor den negativen Auswirkungen des Leistungs-
schutzrechts warnte, ist nicht verstandlich.

Die Bundesregierung hatte bei der finalen Abstimmung am
15. April 2019 im Ministerrat noch eine letzte Gelegenheit, sich ge-
gen die Reform auszusprechen. Kurioserweise fiel die Zustimmung
auf einem Agrarministertreffen. Dass die friihere Journalistin und
deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klockner (CDU) sich ge-
gen die grol3en Verlage wendet, war hingegen nicht zu erwarten.
Damit durfte Dopfner seine Lektion gelernt haben: Man muss nur
oft genug falsche Aussagen wiederholen, um am Ende doch seine
Ziele zu erreichen.

Nachtrag: Das auf Meedia.de veroffentlichte Interview wurde aus
dem Springer-Intranet ibernommen. ]|

* Anderungsantrag 271 zum Entwurf
einer Richtlinie Uber das Urheberrecht
im digitalen Binnenmarkt (PDF)
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Ich kauf mir eine Zeitung

Von Kai Rehlander

Mein Haus, mein Sportverein, meine Zeitung. Nicht nur in den USA investieren Branchenfremde
in Print, obwohl die Rahmenbedingungen schlecht sind. Mittlerweile sind sich einige US-ameri-
kanische Bundesstaaten der mangelnden Versorgung mit Lokalnachrichten bewusst geworden.
So fordert New Jersey lokale Berichterstattung mit zwei Millionen Dollar.

ie 1990er-Jahre waren die Zeit der markigen Worte in
D der Medienszene. Ex-Spiegel-Chef Erich Bbhme tonte,
aus der vornehmlich im Osten gelesenen Berliner Zei-
tung die Hauptstadtzeitung und die deutsche Washington Post ma-
chen zu wollen. Den Umzug der Bundesregierung in die Stadt an
Spree und Havel im Jahr 1999 erlebte der 2009 verstorbene Ex-Sat]-
Polittalker (,Talk im Turm") noch. Die Metamorphose der Berliner Zei-
tung in die deutsche Washington Post vollzog sich indes im Herbst
2019, und zwar vollkommen anders, als es sich die Medienmana-
ger vor fast 30 Jahren je vorstellen konnten. Denn die Gemeinsam-
keiten zwischen der méachtigsten US-Zeitung und dem deutschen
Blatt liegen nicht in der inhaltlichen Relevanz, sondern in der Ei-
gentUmerstruktur. Die Washington Post wurde bereits 2013 von ei-
ner Privatperson Ubernommen: Amazon-Grinder Jeff Bezos zahlte
250 Millionen US-Dollar fiir das amerikanische Renommierblatt. Die
Berliner Zeitung wurde im September vom Unternehmer-Ehepaar
Silke und Holger Friedrich (mit Software zu Geld gekommen) tUber-
nommen, nachdem sich die Familie DuMont aus dem Zeitungsge-
schéft zurlickziehen wird, das sie seit 1802 betreibt.

Wahrend es Jeff Bezos bei der Washington Post um zusatzliche
Reichweite flr Versandgeschéft, Digitalisierung, Technologieent-
wicklung und -verkauf ging, hat das Berliner Investoren-Ehepaar
auch durchweg altruistische Motivationen. ,Wir verstehen diesen
Schritt als zivilgesellschaftliches Engagement in bewegten Zeiten
und freuen uns auf diese Aufgabe sowie die Zusammenarbeit mit
dem Team’, sagte Silke Friedrich. Neben der Berliner Zeitung geho-
ren noch der Berliner Kurier, das Berliner Abendblatt, das Portal Berlin.
de, eine Corporate-Publishing-Agentur und die Berliner Zeitungs-
druckerei zum Paket, das fur eine — dem Vernehmen nach — zwei-
stellige Millionensumme zum Verkauf stand.

So kann zumindest ein Teil der DuMont-Zeitungen weiterge-
fihrt werden. Fur den Kélner Express, den Kol-
ner Stadt-Anzeiger, die Kélnische Rundschau, die
Mitteldeutsche Zeitung und die Hamburger Mor-
genpost haben sich noch keine Abnehmer ge-
funden. In den Mediendiensten wurde munter
darUber spekuliert, dass die beiden verblieben-
den grof3en Zeitungskonzerne Funke und Mad-
sack die Resteverwertung Ubernehmen werden
und Printredaktionen wie die der Hamburger
Morgenpost schnellstmoglich abwickeln.

Die Washington Post und die Berliner Zei-
tung sind nur zwei Beispiele, wie branchen-
fremde Einzelpersonen weltweit versuchen,

Wir verstehen diesen Schritt

als zivilgesellschaftliches

Zeiten und freuen uns auf

herkdmmliche Tageszeitungen zu erhalten, wahrend sich her-
kéommliche Druck- und Medienkonzerne aus dem Stammgeschaft
zurlckziehen. Gruner und Jahr verkloppte zum Beispiel bereits um
die Jahrtausendwende samtliche Beteiligungen an deutschen Ta-
geszeitungen, Springer Uberliel§ das Tageszeitungsgeschéft — bis
auf die Bild-Gruppe und den stets defizitédren konservativen Ideolo-
gietrdger Welt — und die regionalen Tageszeitungen zusammen mit
den Zeitschriften dem Medienkonzern Funke (ehedem WAZ). Die
Redaktionen von Bild und Welt werden im Zuge des Einstiegs vom
Finanzinvestor KKR noch weiter ausgediinnt, und es wird laut dard-
ber nachgedacht, aus dem Tageszeitungsauflagenkénig Bild einen
eigenen Fernsehsender zu machen.

Die Gesamtauflage der deutschen Tageszeitungen ist seit fast
30 Jahren kontinuierlich am Fallen. Gingen 1991 noch 27,3 Millionen
Exemplare tdglich Uber die Ladentheken oder wurden in die Brief-
kdsten gestopft, wurden im Frihjahr 2019 gerade noch 13,6 Milli-
onen Tageszeitungen verkauft. Insgesamt gibt es in Deutschland
noch 312 regionale Tageszeitungen mit einer Auflage von 10,8 Mil-
lionen, sieben Uberregionale Tageszeitungen mit rund 895000 ver-
kauften Exemplaren téglich und acht Boulevardzeitungen mit ei-
ner Auflage von 1,8 Millionen, darunter die Bild mit 1,5 Millionen.
(Quelle: IVW, 1. Quartal 2019). Die nackten Zahlen sind erschre-
ckend. Dennoch erreichen die gedruckten Tageszeitungen insge-
samt 55,8 Prozent der Bevdlkerung Uber 14 Jahre. Die regionalen
Tageszeitungen liegen bei 46,4 Prozent Reichweite. Die Hélfte der
Bevolkerung lasst sich also einmal am Tag in gedruckter Form Uber
das Geschehen in der Welt und in der lokalen Umgebung informie-
ren. Das Durchschnittsalter der Leser regionaler Zeitungen liegt bei
mehr als 55 Jahren.

Das konservative Druckerzeugnis Cicero verglich Tageszeitungen
mit Pferdekutschen. 1886 lachten die Menschen Uber die pferde-
losen Automobile, wenige Jahre spéter waren
nahezu alle Kutschenhersteller pleite. Auch Ad-
rian Schimpf, Personalchef der Mediengruppe
Madsack, sieht die Zukunft der gedruckten Ta-
geszeitung kritisch: ,Das Geschaftsmodell, tags-
Uber Artikel zu recherchieren und zu schreiben,
sie nachts zu drucken und am kommenden Tag
zu vertreiben, ist endlich.” Nur noch 21 Prozent
der 12- bis 19-Jdhrigen informieren sich tdg-
lich oder mehrmals in der Woche mittels Ta-
geszeitungen (Stand 2018). Im Jahr 2004 wa-
ren es noch 48 Prozent. Fir fast 80 Prozent der
Jugendlichen von heute ist das Zeitunglesen



eine Uberlebte Kulturtechnik wie etwa die Orientierung mittels einer
Landkarte in Zeiten von GPS-Navigation und Google Maps. Das ist
Stoff in den Schullehrplanen, ohne Bedeutung fur das wahre Leben.

An dieser Stelle musste eigentlich Gber die Verblédung des
Menschen durch das Internet lamentiert werden; dartber, dass die
Menschen nicht mehr ganzheitlich und nach Wichtigkeit des Ereig-
nisses informiert werden und mit Hintergriinden versorgt und Mei-
nungen konfrontiert. Daflr gibt es Infohdppchen mit fiesen Clickbai-
ting-Uberschriften, deren Relevanz von irgendwelchen Algorithmen
bestimmt wird, Uberall blinkt es, starten Filme, und es wird um Auf-
merksamkeit gebuhlt. Solcherlei Kritik an der neuen Zeit ware allen-
falls nostalgisch motiviert und kulturpessimistisch, weil auch als Pro-
fession betriebener Journalismus im digitalen Zeitalter méglich ist,
wenn denn die Bereitschaft dazu besteht, auch dafirr zu zahlen.

Der Zugriff auf die lokalen Nachrichten in Norddeutschland kos-
tet derzeit zwischen 6,90 Euro beim SHZ-Verlag bis 799 Euro beim
Hamburger Abendblatt der Funke-Gruppe - sofern man auch die ge-
druckte Ausgabe bezieht. Die Digitalausgaben als PDF nahern sich
mit Preisen von 28,90 Euro langsam dem Printabo-Preis des Abend-
blatts, das mittlerweile stolze 4790 Euro pro Monat in Rechnung
stellt. Im Rundfunkstaatsvertrag ist geregelt, dass es 6ffentlich-recht-
lichen Telemedien (sprich den Internetauftritten von ARD und ZDF)
untersagt ist, flichendeckende lokale Berichterstattung zu betrei-
ben. Die Folge ist, dass immer mehr Birger nicht oder nur unzurei-
chend dartber informiert sind, was denn in den Gemeindevertre-
tungen und ortlichen Vereinen diskutiert und beschlossen wird.

Mit dem Problem der Unterversorgung der Menschen mit lo-
kalen Informationen beschéftigen sich in den USA inzwischen auch
die Regierungen einzelner Bundesstaaten. Im Staat New York sollen
die Betreiber der Kabelkandle und auch Streamingdienste wie Ama-

Journalistenblatt 1/2020 -

[DfAmerkalgehortlesischonllange
zumPrGUtenilon@#sichleine)
eigeneilageszeitunglzuzulegen

OtogSteve RIS

zon via Gesetz dazu verdonnert werden, lokale Nachrichtensender
bereitzustellen, die ortliche News senden, das Wetter présentieren
und Uber 6ffentliche Angelegenheiten informieren. Der Bundesstaat
New Jersey fordert den Lokaljournalismus mit zwei Millionen Dollar,
und in Massachusetts wird Uber eine Steuerermal3igung fiir Anbieter
von Lokaljournalismus diskutiert.

In den USA, wo in den vergangenen zehn Jahren Gber 2000 Lo-
kalzeitungen eingestellt wurden, ist Amazon-Chef Jeff Bezos nicht
der einzige branchenfremde Multimilliondr, der nebenbei eine Ta-
geszeitung betreibt: GrofSinvestor Warren Buffet kaufte bereits 2013
rund 70 Tageszeitungen auf — unter anderem das Blatt aus seiner
Heimatstadt Omaha. John Henry (unter anderem Besitzer vom FC
Liverpool) gehort nicht nur das Basketball-Team ,Boston Red Sox”
sondern auch die Tageszeitung The Boston Globe seiner Heimatstadt,
die er als Mdzen am Leben erhdlt. Ein Kollege, der Private-Equity-In-
vestor Wes Edens, besitzt mittlerweile 153 Tageszeitungen in den
USA und will sogar noch einige dazu erwerben, was allerdings nicht
Uberall als Mazenatentum wahrgenommen wird. Weil Edens, neben-
bei Besitzer der ,Milwaukee Bucks’, auch Geld mit dem umweltver-
giftenden Fracking bei der Gasférderung verdient hat, wird so viel
Medienmacht von US-Medienwachtern wie Jeff Cohen vom Park
Center of Independent Media stark kritisiert.

Menschen, die als Mdzene eine Zeitung unterstutzen, gibt es in
Deutschland auch. 18000 Menschen halten Genossenschaftsanteile
an der linksalternativen Tageszeitung die tageszeitung. Die wird sich
Ubrigens im Jahr 2022 von der gedruckten Ausgabe an Wochenta-
gen verabschieden und an diesen Tagen nur noch digital erschei-
nen. Am Wochenende soll es weiterhin eine gedruckte Ausgabe ge-
ben. Welche Auswirkungen das auf die Belegschaft und die Qualitat
des Journalismus haben wird, steht noch nicht fest. ]|



Darf man so was drucken?

Kaum erfunden, schon zensiert:

Die Geschichte der ersten Zeitung der Welt

Von Martin Welke

»Zeitungen — mit einem Gefiihl von Ehr-
furcht schreibe ich dieses Wort nieder.
Zeitungen sind eines der grof3en Kultur-
mittel, durch die wir Europder Europder
geworden sind, wert, dass sich noch jetzt
Franzosen und Deutsche iiber die Ehre
der Erfindung streiten.” So tief verneigte
sich 1805 der Géttinger Historiker und Pu-
blizist August Ludwig von Schlozer vor der
Presse, freilich ohne zu ahnen, wie lange
der Streit um die Herkunft der Zeitung
noch wahren sollte.

Denn so vergessen der Ort der Erfin-
dung und der Name des Erfinders, so unge-
wiss war zu Schlozers Zeit der Tag, an dem
erstmals eine gedruckte Zeitung erschien.

Erst 1876 entdeckte der Historiker Julius
Otto Opel in Heidelbergs Universitatsbib-
liothek einen kompletten Jahrgang der Re-
lation aller firnemmen und gedenckwr-
digen Historien (was in heutigem Deutsch
etwa ,Bericht von allen wichtigen und be-
merkenswerten Vorfallen” heiflt) aus dem
Jahr 1609.

Der Band beginnt mit einem Neujahrs-
gru3 des Herausgebers an den ,grof3gtins-
tigen Leser” — unterzeichnet von Johann
Carolus in Stral3burg. Der verspricht seinen
treuen Lesern, er werde auch 1609 seine Zei-
tung ,wie nun etlich Jahr beschehen [.] con-

Inzwischen gelang es, das genaue Datum der Bittschrift zu

ermitteln — der 21. Dezember 1605 — und damit exakt zu

bestimmen, dass die dlteste Zeitung der Welt in der zweiten oder

dritten Septemberwoche des Jahres 1605 erschienen ist.

tinuiren”. Das liel8 darauf schlie3en, dass Ca-
rolus’ Blatt schon seit einer geraumen Zeit
existierte. Doch seit wann?

Licht ins Dunkel kam dann noch mal
ein Jahrhundert spater, als im Mai 1987 der
StralBburger Historiker Jean-Pierre Kintz ein
Schriftstlick préasentierte, das seither als
Schltsseldokument fir die Entstehung des
Mediums gilt. Es ist eine (undatierte) Bitt-
schrift ebenjenes Verlagsbuchhandlers Ca-
rolus. Darin ersucht er den Stra3burger Ma-
gistrat um Schutz vor Nachdruckern seiner
gerade gegrindeten Zeitung. Carolus er-
klart, dass er seine ,wochentlichen Avisen”,
die er bisher handschriftlich vervielfaltigen
lieR, schon zwolfmal gedruckt habe. Er sei
als Erster auf diese Idee gekommen und er-
hebe deshalb Anspruch auf Abwehr von
Nachahmern.

Inzwischen gelang es, das genaue Da-
tum der Bittschrift zu ermitteln — der 21. De-
zember 1605 — und damit exakt zu bestim-

men, dass die alteste Zeitung der Welt in
der zweiten oder dritten Septemberwoche
des Jahres 1605 erschienen ist. Im Ubrigen
wurde der erbetene Schutz vor Nachdru-
ckern vom Magistrat, wie das Ratsprotokoll
ausweist, ,rundt abgeschlagen”; von einem
Monopol fur Carolus némlich wollte man im
liberalen Stral3burg nichts wissen.

StraBBburg war die Geburtsstadt

der Zeitung
So hatte von Schlozer mit seiner Bemerkung
von 1805, ohne es zu wissen, der Zeitung
just zu ihrem 200. Geburtstag gehuldigt.
Und der Streit der Deutschen und Franzo-
sen um den Ursprungsort der Presse war
mit Straburg auch auf das Europdischste
entschieden.

Doch wer war dieser Erfinder der Zei-
tung? Geboren am 26. Marz 1575 als Sohn
eines Pfarrers in Mihlbach im elsdssischen
Munstertal, durchlief Johann Carolus einen




kurzen, aber anspruchsvollen Bildungsweg.
Anfangs besuchte er die Elementarschule,
die von einem Pfarramtskandidaten ge-
fuhrt wurde und somit die Standards die-
ser Zeit Ubertraf. Spater setzte er seine Aus-
bildung unter der Obhut seines Onkels fort,
des MUnsterdiakons in Straburg.

Wohl aus Geldmangel schlug der glén-
zend gebildete junge Mann keine akade-
mische Laufbahn ein, sondern erlernte das
Handwerk eines Buchbinders. Die Angeho-
rigen dieses Berufsstandes hatten in Straf3-
burg das Recht, Handel mit den von ihnen
gebundenen Blchern zu betreiben. So war
die spatere Tatigkeit des Johann Carolus vor-
gezeichnet.

Im Juli 1599 erwirbt er das Stra8burger
Blrgerrecht durch die Heirat mit der drei
Jahre dlteren Stiftskochin Anna Frohlich. Das
erlaubt ihm, ein Unternehmen zu griinden
in den Mauern der freien, ob ihres liberalen
Geistes gerihmten Stadt — die zudem ein
Zentrum der Buchproduktion ist, erschien
doch hier 1466 die erste gedruckte deutsch-
sprachige Bibel.

Vom Pfarrerssohn

zum Verleger
In seinen Anfangen als freier Unternehmer
kann sich der junge Buchbindermeister in-
des weder auf nennenswertes Eigenkapi-
tal noch auf einen ererbten Betrieb stitzen,
sondern muss ganz auf die eigene Kraft, Bil-
dung und Fantasie bauen. Dabei erweist sich
seine Frau, mit der er eine lange und gliick-
liche Ehe flhrt, als ideale Lebens- und Ge-
schéftspartnerin.

Keine zwei Jahre nach der Heirat erwirbt
das Paar ein Wohnhaus an der St-Thomas-
Kirche gegen eine bescheidene Anzahlung
und zu einer relativ glinstigen Verzinsung
der verbleibenden Schuld. Im Kaufkontrakt
firmiert Carolus nicht mehr als Buchbinder,
sondern als ,Buchfihrer”. Erist also — in wel-
chem Umfang auch immer — bereits im Sor-
timentsbuchhandel tétig und trégt sich of-
fenbar zu dieser Zeit mit dem Gedanken, das
Blucherbinden aufzugeben.

Obwohl mit der Tilgung der Restschul-
den aus dem Kauf des Hauses bereits stark
belastet, riskiert Carolus im Juli 1604 die In-
vestition seines Lebens: Er erwirbt gegen die
horrende Summe von 3.724 Gulden Straf3-
burgs grofite und bedeutendste Verlagsdru-
ckerei von den Erben des verstorbenen Tho-
bias Jobin. Daflr erhalt er drei Pressen, 34
Zentner Bleischriften, einen groflen Vorrat
an Druckpapier und ein riesiges Lager un-
gebundener Biicher.

Offenbar ist es Carolus gelungen, aus sei-
nem Sortimentsbuchhandel so viel Gewinn
zu ziehen, dass er die Anzahlung und die
erste Rate — immerhin 800 Gulden - aufbrin-
gen kann. Die Restsumme von knapp 3.000
Gulden soll in 20 Halbjahresraten abgetra-
gen werden. Es spricht fUr sein unternehme-
risches Geschick, dass er niemals eine Rate
schuldig bleibt und Uberdies noch sieben
Gesellen und einem Faktor Brot geben kann.

Die erste Zeitung

der Welt
Indes zwingen die Belastungen Carolus,
nach zusatzlichen Erwerbsquellen zu su-
chen — und diese Suche fihrt direkt zur Er-
findung der Zeitung. Seit dem Beginn des
Jahres 1604 liefert er einem Uberschauba-
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Wesentlichen aus ihm selbst, bei Abwesen-
heit Ubernimmt sein Faktor Wolfhart Span-
genberg, ein gelehrter Theologe, der sich
mit Gedichten und den damals so popula-
ren Tierfabeln einen Namen gemacht hat.

Der wochentliche Zeitdruckist grof3. Das
Blatt werde ,bey der Nacht eylend gefer-
tigt”, 1asst Carolus seine Leser wissen und
bittet gleich um Pardon fur Druck- und an-
dere Fehler. Denn mittwochs trifft der Post-
reiter mit den handgeschriebenen Nachrich-
ten aus Augsburg und einer regelméafiigen
Korrespondenz aus Kéln ein, am folgenden
Morgen aber schon muss die Post mit den
gedruckten Zeitungen an die Bezieher ab-
gehen. Trotz des Tempos wird alles sorgfal-
tig redigiert und, soweit zu recherchieren,
korrigiert.

Er beginnt harmlos. Im Herbst 1609 berichtet die StraBburger

Relation mehrere Wochen lang iiber das Auftreten einer tiirkischen

Gesandtschaft am Hof Kaiser Rudolfs I1. in Prag.

ren Kreis Interessierter — er selbst spricht von
Lettlichen Herren” — gegen ein ,gewiss|es]
Jahrgelt” (immerhin zwolf Gulden) ,wo-
chentliche Avisen®, also handschriftlich ver-
vielféltigte Zeitungen, deren Vorlage er aus
Augsburg bezieht.

Im Spatsommer 1605 kommt ihm eine
geniale Geschéftsidee. Wenn die Neugier
allen Menschen eingeboren ist, dann sollte
doch die Zahl derer, die an Nachrichten aus
aller Welt Interesse finden, ungleich gro-
Ber sein als die der gebildeten und begu-
terten Bezieher seiner handgeschriebenen
Berichte.

Fiir die breite Masse statt

fiir ,ettliche Herren”
Um dieses Publikum zu gewinnen, muss Ca-
rolus die Herstellung umstellen, gilt es doch,
den Preis drastisch zu reduzieren. Liel3 sich
eine Kleinstauflage fur ,ettliche Herren” in
handschriftlichen Kopien rationeller als im
Druck herstellen, so ist die angestrebte gro-
Rere Leserschaft nur Uber die Presse zu er-
reichen. Dabei muss die Auflage hoch ge-
nug sein, um einen annehmbaren Preis zu
ermaoglichen. Gibt es aber schon ein hin-
langlich groBes zahlungsbereites Publikum?

Carolus startet einen zwolfwochigen
Probelauf. Der Erfolg lasst hoffen. Von nun
an erscheint das Blatt mit — je nach Nach-
richtenlage — vier bis sechs Seiten im klei-
nen Quartformat. Die Redaktion besteht im

Drei Jahre lang entwickelt sich die Zei-
tung so kréftig, wie erhofft. Doch dann
kommt es zu einem Zusammenstol3 mit der
Obrigkeit — es ist der erste Zeitungszensur-
fall der Weltgeschichte.

Der erste Fall

von Zensur
Er beginnt harmlos. Im Herbst 1609 berichtet
die Stralburger Relation mehrere Wochen
lang Uber das Auftreten einer tirkischen Ge-
sandtschaft am Hof Kaiser Rudolfs Il. in Prag.
Ziel dieser diplomatischen Mission ist es, ei-
nen 20-jahrigen Waffenstillstand zwischen
dem Osmanischen Reich und dem Kaiser
abzuschliefRen. Wahrend die Verhandlungen
stocken und schlief3lich ergebnislos enden,
entsetzt sich der Prager Korrespondent der
Relation, offenkundig ein geburtiger Augs-
burger, Uber das barbarische Verhalten der
osmanischen Gesandtschaft, die zudem
dem Kaiserhofe gro3e Kosten verursache.

Die Mitglieder der Ambassade hatten ,vil
Muthwillen” getrieben, ,in den Kirchen das
Weywasser verschitt und sonsten den Mon-
chen ihre Ceremonien verspott”. Allerdings
seien diese Frevler ,auf befehl des [osma-
nischen] Bottschafters gebrigelt worden”.
Dieser Botschafter sei iberhaupt ein grof3er
Tyrann, denn er habe sich gertihmt, 300 un-
garische Gefangene ,dem Tirckischen Kay-
ser uberliffert” und 30 davon eigenhandig
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,in gegenwart des Sultans [..] gesebelt” zu »
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Titelblatt der Relation aller Fiirnemmen und gedenckwiirdigen Historien aus dem Jahr 1609. Die deutschsprachige ,Relation’,
die von Johann Carolus nachweisbar seit mindestens 1605 in StraBburg veroéffentlicht wurde, gilt nach Ausweis der World
Association of Newspapers als die erste Zeitung der Welt
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P haben. So muss denn den Lesern der Rela-

tion der Wunsch des Kaiserhofes, diese Am-
bassade bald zu verabschieden, nur allzu
verstandlich erscheinen.

Nach den diplomatischen Gepflogenhei-
ten der Zeit hat der gastgebende Hof die ab-
ziehenden Herren mit einem angemessenen
,Zehrgeld” auf die Riickreise zu schicken. An-
fang November 1609 meldet der Prager Kor-
respondent, der Kaiser habe ,gnadigst an-
befohlen, das die Turckische Bottschafft mit
5000 Thaler auff die Reise sollen abgefertigt
werden, weil man aber mit dem Gelt nit auff
kommen kan, ist zubesorgen, es werde sich
[die Gesandtschaft] ein zeitlang verweilen”,

Eigentlich nichts als eine simple Mel-
dung, doch der Hinweis auf die finanziellen
Probleme des Kaisers ist brisant — und erregt
sofort das Missfallen des gelehrten StralSbur-
ger Ammeisters Peter Storck. Er bringt im
Kreise der sogenannten Kammer der XVer,
eines Untergremiums des StralSburger Rats,
den Vorfall zur Sprache, schliefilich sind die
XVer auch fur das Druckwesen zustandig.

Der Kaiser soll pleite sein?
Unerhort!

Nur zwei Tage nach dem Erscheinen der
Ausgabe wird der Vorgang behandelt und
protokolliert. ,Der Hlerr] Amm{eister]”, so le-
sen wir da, ,zeigt an, das in den gedruckt[en]
Zeittungen sich undler] anderm befindt das
der Kay[serlichen] Maljes]t[d]t allerhand zu
schimpff und verkleinerung gemeldet. Alf3
ob sie zu abfertigung der Turckischlen]
bottschafft nicht kdnten 5000 fl [= Gul-
den] auffbringlen] ulnd] dan[n] solche ge-
truckte Zeittungen ins Reich hin und wider
geschickt werd[en]." Durch eine solche — wie
man heute sagt — ,unsachliche und unaus-
gewogene Berichterstattung” kdnne der
Stadt StralBburg groBer Schaden erwachsen.
Deshalb lautet der Beschluss, der ,buchtru-
cker” sei zu ersuchen, ,mit dem trucke bif3 uff
weitern bescheid inzuhalt[en]”.

Verleger Johann Carolus ist

in heller Aufregung
Wir erfahren hier, dass Carolus bis zu diesem
Zeitpunkt keiner Vorzensur ausgesetzt ist.
Das Protokoll bezeugt aber auch, dass man
in der protestantischen Reichsstadt Straf3-
burg nicht bereit ist, gedruckte Respektlo-
sigkeiten gegen den Kaiser zu tolerieren,
auch wenn dieser einer anderen Konfession
angehort. Der StralBburger Mentalitat ent-
sprechend, wahrt man auch in diesem Falle
die VerhaltnismaRigkeit der Mittel: Es wird
kein endgultiges Verbot ausgesprochen,

sondern lediglich ein Einhalten ,bil3 uff wei-
tern bescheid” verfugt.

Carolus, so durfen wir annehmen, ist
in heller Aufregung. Ein Verbot kénnte ihn
finanziell ruinieren. Bereits funf Tage spa-
ter,am 23. November, hélt das Protokoll der
XVer fest, der Zeitungsmacher habe sich
reuig und kooperativ gezeigt. Es ,sey Ime
leid, soll hinn fort dergleichen nit mehr ge-
schehen, bitt umb verzeihung mit dem er-
bietten df§ ers mit fleil3 ins kiinfftigmal un-
der lassen auch in zweiveligen fallen bei
truckerh[erren] fraglen] und df3 Ime wid[er]
erlaubt werde die Zeittung zu drucken”.

Hier wird noch einmal bestdtigt, dass
Carolus bei der Redaktion keine Zensur er-
fahrt, sondern sich selbst zu beaufsichtigen
hat und dabei gehalten ist, ,ungelegenhei-
ten” zu vermeiden. Er sagt also nichts ande-
res zu, als sich selbst in Zukunft sorgfaltiger
zu zensieren und sich in Zweifelsfallen durch
Ruckfragen bei der Obrigkeit, den ,Trucker-
herren”, abzusichern. Zu seiner Entschuldi-
gung verweist Carolus, wie spdter viele von
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Titelblatt der Erstausgabe der Aviso,
Relation oder Zeitung von 1609

Aufwendungen der kaiserlichen Regierung
fur die tlrkische Gesandtschaft auf insge-
samt 50.000 Taler berziffert, so erhéht Carolus
in der vorletzten Ausgabe des Jahres diese
Summe betrachtlich: ,Den 6. Di3[es Monats

Hier wird noch einmal bestatigt, dass Carolus bei der Redaktion

keine Zensur erfahrt, sondern sich selbst zu beaufsichtigen hat
und dabei gehalten ist, , ungelegenheiten” zu vermeiden.

der Zensur bedréngte Zeitungsherausgeber,
auf seine Vorlage, die wohl aus Augsburg
bezogene handschriftliche Zeitung.

Ganz offen gibt er auch zu bedenken,
dass ein dauerhaftes Verbot der Relation ihn
in grofte Existenznot bréachte. Er habe mit
der Druckerei ,einen schweren Kauff gethan”
und sei ,ein arm gesell, dem grosster scha-
den darauf3 entstehen mochte”. Das Ver-
bot hatte ihn in der Tat um die gesamten
Abonnementsgebuhren (,Jahrgelder”) des
zu Ende gehenden Jahres gebracht. Somit
ware er auBlerstande gewesen, seine Kredite
zu bedienen. Dies berlcksichtigend, heben
die XVer das Verbot sofort auf. Erleichtert lie-
fert Carolus die festgehaltene Ausgabe sei-
nen Lesern nach.

Zensur und Selbstzensur

greifen ineinander
Geschickt vermeidet er es allerdings, in der
Relation eine Korrektur der beanstandeten
Meldung zu bringen. Stattdessen macht er
sein ,Vergehen” auf diskretere Art wieder
gut. Hat der Wolfenbutteler Aviso, der aus
derselben Quelle — jenem handgeschriebe-
nen Augsburger Wochenblatt - schopft, die

Dezember] sind die Turcken von hinnen mit
200 Pferd Begleidt worden, die haben die
zeit hero ihre May[estat] Bey 80.000 thaler
gekostet.”

Der Vorgang zeigt aufs Schonste, wie
schon gleich zu Beginn, in den allerersten
Jahren der Zeitung Uberhaupt, Zensur und
Selbstzensur ineinandergriffen. Auch dies
gehort zur Geschichte eines der ,grof3en
Kulturmittel, durch die wir Européder Euro-
paer geworden sind”, von Anfang an dazu.

Fur Carolus sollte es der einzige ernste
Zensurkonflikt bleiben. Zum Ammeister Pe-
ter Storck entwickelte er spater ein freund-
schaftliches Verhaltnis, schrieb fir dessen
Begrabnis sogar die Leichenpredigt. Und die
Relation florierte. Johann Carolus, von dem
uns leider kein Bildnis Uberliefert ist, brachte
es in seinen letzten vier Lebensjahren bis
zum Ratsherrn. Als er am 15. August 1634 in
StraBBburg als durchaus wohlhabender Mann
starb, Ubernahm sein Sohn Moritz die Rela-
tion, die noch bis 1667 nachweisbar ist. Ca-
rolus’ Erfindung setzte ihren Siegeszug fort,
und in welcher Form sie auch immer weiter-
leben wird, analog oder digital, ohne sie ist
diese Welt nicht mehr vorstellbar. ]|
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In den Fangen
der Bequemlichkeit

Von Albrecht Ude

Ob E-Mail, Cloud oder die App-Nutzung, wir gehen zu leichtfertig mit unseren Daten um, auch
wenn wir nichts Persdnliches angeben miissen. Ein Nutzerprofil ist zum Beispiel schneller erstellt,

als man glaubt. Und selbst kritische Journalisten konnen sich nicht sicher fiihlen ...

ass deutsche Medien und an-
dere Wirtschaftsunterneh-
men die Daten ihrer Nutzer

im World Wide Web verkaufen, ist bekannt
(siehe journalistenblatt 4-2019). Sie brau-
chen das Geld. Die schwarze Ironie daran:
Die Medien liefern die Daten ihrer Nutzer
ausgerechnet jenen Konzernen, die an der
derzeitigen Medienkrise schuld sind, vor al-
lem Google und Facebook. Die haben die
vordem reichlich zu den Medien flieBenden

perte Mike Kuketz demonstriert in seinem
Blog beispielhaft die ,Ausiibung des Be-
schwerderechts gem. Art. 77 DSGVO am Bei-
spiel ZEIT ONLINE". [1]

So weit, so sattsam bekannt, so schlecht.
Aber warum tun das auch viele, die dafur kein
Geld bekommen (wenn sie es vielleicht auch
brauchen kénnten)? Die Rede ist von Organi-
sationen der Zivilgesellschaft, von Vereinen,
von Privatpersonen. Von vielen, die eigentlich
um den Wert der Privatsphare wissen sollten.

Kiirzlich wurde die in Paris ansdssige Firma Mailjet an die

amerikanische Firma Mailgun verkauft. Beide Firmen machen
dasselbe, sie versenden fiir ihre Kunden Newsletter oder

Mitgliederpost per E-Mail.

Werbeeinnahmen auf sich umlenken kén-
nen. Dadurch, dass sie diesen Datenkonzer-
nen ihre Kundendaten liefern, machen die
Medien sie nur noch méchtiger, ja mdsten
sie geradezu mit Nutzerdaten.

Nun ist der Missbrauch von Nutzerda-
ten aus Gewinnsucht nicht wirklich tber-
raschend. Verlagsmanager sprechen von
einem ,risikobasierten Ansatz’, christlich Ge-
bildeten ist prasent, dass Habgier eine der
sieben Todsinden ist.

Der Widerstand dagegen beginnt ge-
rade: Der Sicherheits- und Datenschutzex-

Es ist kein Problem, eine Website so zu
gestalten, dass Spuren der Nutzer, die sie
aufrufen, nur an einem Ort anfallen: eben in
den Logdateien dieser Websites, nirgendwo
sonst. Das sollte eigentlich der Normalfall
sein: Wen geht es schon etwas an, was je-
mand aufruft, auBer eben den Betreibern
der aufgerufenen Websites?

Aber das ist schon lange nicht mehr die
Norm. Auf kommerziellen Websites, die Wer-
bung schalten, ist normal, dass die Daten
der Nutzer an interessierte Dritte weiterge-
geben werden.

Grol3e Konzerne mit groBem Daten-
hunger sorgen aber ebenso dafir, dass User
auch da ausgeforscht werden, wo kommer-
zZielle Interessen gar keine Rolle spielen. Zu
nennen sind hier die Ublichen Verdachti-
gen, also Google, Apple, Facebook, Ama-
zon und einige andere mehr. Sie machen
den Betreibern von Websites Angebote, die
diese - selbstverstandlich kostenfrei — nut-
zen kédnnen.

Zum Beispiel Google Fonts. Das sind
Uber neunhundert Schriftarten, die lizenz-
frei genutzt werden durfen. Webdesigner
kénne damit sicherstellen, dass ihre Seiten
genau so dargestellt werden, wie sie sich
das vorstellen. Ublicherweise werden Texte
im Browser eines Nutzers mit den Schrif-
ten dargestellt, die eben auf dem Computer
des Users installiert sind. Einige so genannte
,Systemschriften” sind je nach Betriebssys-
tem weit verbreitet, aber der Betreiber einer
Website hat darauf eigentlich keinen Ein-
fluss.

Esist ein Grundgedanke des World Wide
Web, das ja aus der Welt der Wissenschaften
kommt: Der Absender (Betreiber der Web-
site und sein Server) strukturiert die Infor-
mation, legt also zum Beispiel fest, was eine
Uberschrift ist, wo Absétze hinkommen,
was hervorgehoben wird und so weiter. Der
Empfanger (der User, seine Geréte und Pro-
gramme) regeln, wie das dann optisch um-
gesetzt wird.

lllustration: OpenClipart-Vectors



Google Fonts gibt den Webdesignern
die Moglichkeit, genau die Schriftart zu ver-
wenden, die sie haben wollen. Die wird
dann eben vom Google-Server auf den
Browser des Nutzers nachgeladen. Fir alle
Design-Interessierten ist das eine grof3ar-
tige Moglichkeit, schéne Webseiten nach
ihren Vorstellungen zu schaffen.

Fir seine ,Leistung” bekommt Google
allerdings eine Gegenleistung: ndmlich die
Information, welcher User sich welche Web-

Der Preis dafur ist wiederum: Alle Da-
ten Uber die Nutzung der beteiligten Web-
sites gehen an Google. Diese Daten kann
der Konzern mit den Daten verknupfen,
die auf den eigenen Seiten erzeugt wur-
den, also bei der Websuche, bei Gmail oder
wo auch immer im Google-Imperium. Sehr
haufig wird es dadurch moglich sein, die
Daten zu personalisieren. Man kann sagen,
dass Google damit ein Schleppnetz Uber
mehr als die Halfte des World Wide Web

US-amerikanische Staatshiirger sind vor pauschaler Uberwachung

durch ihre eigenen Behdrden (zumindest de jure) relativ gut

geschiitzt. Dass sich dies de facto stark geandert hat, wissen wir

durch Edward Snowden.

sites anschaut. Es gibt auch die Méglichkeit,
dass der Betreiber einer Website die ge-
winschten Google-Fonts auf dem eigenen
Server ablegt, sodass sie von dort abgerufen
werden. Dann bekommt der Konzern keine
Informationen mehr Uber die Nutzung der
Site — das ist legal. Aber die Schriftarten ein-
fach auf den Google-Servern anzusteuern,
ist halt so schén bequem!

Ein anderes Beispiel ist Google Analytics.
Mit diesem Tracking-Tool kann man unter-
suchen (lassen), wie die eigenen Webseiten
genutzt werden. Welche Seiten am meisten
aufgerufen werden, wie lange Nutzer dort
bleiben, was sie dort machen - sehr rele-
vante Informationen, um die eigene Web-
site zu verbessern oder etwa die Wirksam-
keit von Werbekampagnen zu prfen. Der
Dienst ist wirklich gut, gemessen an den In-
formationen, die dieser den Besitzern von
Websites liefert.

Gute Angebote werden auch genutzt.
Nach einer Untersuchung des Web Techno-
logy Survey von W3Techs [2] wird Google
Analytics von 55,4 Prozent aller Websites
weltweit eingesetzt. Als ndchste Tracking-
Technologie folgt weit abgeschlagen das
Facebook-Pixel mit einer Verbreitung von
8,5 Prozent. Immerhin: 35 Prozent aller ge-
messenen Websites setzen gar kein Tracking
ein. Bezogen auf alle Websites, die die Da-
ten ihrer Nutzer verfolgen, hat Google einen
Marktanteil von 85,2 Prozent.

auswirft. Dass der Konzern Nutzerdaten be-
kommt, wenn jemand eine Google-Seite
besucht, versteht sich von selbst und ist le-
gitim. Dass er aber auch Daten abgreifen
kann, wenn jemand véllig andere Websites
besucht und diese dazu dienen, quasi Be-
wegungsprofile im WWW zu erstellen, ist
es nicht. Auch datenschutzrechtlich ist das
hochgradig fragwdrdig, erst recht nach der
Einflihrung der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO).

Die Liste lieBBe sich lang fortsetzen. Wie
beschrieben, ist nicht nur Google ein da-
tenhungriger Anbieter. Besonders erwah-
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Daten bei US-amerikanischen

Firmen
Nun gibt es solche zweifelhaften Angebote
nicht nur von den genannten bekannten
Konzernen. Ahnliches offeriert auch Yandex
aus Russland. Aber alle internen Daten in
den Handen US-amerikanischer Konzerne
sind ein Problem.

Kurzlich wurde die in Paris ansassige
Firma Mailjet an die amerikanische Firma
Mailgun (sie heil3t wirklich so) verkauft. Beide
Firmen machen dasselbe, sie versenden fur
ihre Kunden Newsletter oder Mitgliederpost
per E-Mail. Dazu missen sie selbstverstand-
lich Zugriff auf die Empfanger- oder Mitglie-
derlisten haben.

Der Verkauf sorgte bei einigen der Kun-
den zu Unruhe. Mailjet behauptet zwar auf
ihrer Website, fur diese wirde sich wegen
der DSGVO nichts andern. Nur ist diese Be-
hauptung leider nicht wahr.

Es gibt einen fundamentalen Unter-
schied: US-amerikanische Staatsburger sind
vor pauschaler Uberwachung durch ihre ei-
genen Behodrden (zumindest de jure, nach
dem Buchstaben des Gesetzes) relativ gut
geschitzt. Dass sich dies de facto stark gedn-
dert hat, wissen wir durch Edward Snowden.

Ganz anders aber sieht es mit den Da-
ten von Nicht-Amerikanern aus, die in der
Hand amerikanischer Firmen sind. Mit ,ame-
rikanisch” ist hier gemeint: Entweder der Fir-
mensitz, oder auch nur der Serverstandort
befindet sich in den USA.

Wer auf den Schutz der eigenen Daten Wert legt, sollte alle

kostenfreien Angebote US-amerikanischer Firmen meiden.

nenswert ist noch Google Drive. Das ist
ein so genannter Cloud-Service, mit dem
man Dateien im Web speichern kann. Und
Google Service umfasst ein komplettes Of-
fice-Paket, mit dem Nutzer Textdokumente,
Tabellen, Prasentationen, Grafiken, Formu-
lare und Ahnliches bearbeiten kénnen.
Damit verschafft sich der Konzern nicht
nur Zugriff auf die Metadaten der Nutzer,
sondern auch auf die (besonders schut-
zenswerten) Inhaltsdaten. Salopp gesagt:
Google kann dadurch sehen, wer woran
arbeitet.

Denn in den USA gelten einige merk-
wirdige Gesetze, so zum Beispiel der
,Foreign Intelligence Surveillance Act” FISA
von 1978, der kurz nach Nine-Eleven erlas-
sene USA PATRIOT Act (,Uniting and Streng-
thening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism Act”) vom Oktober 2001 und der
CLOUD Act (,Clarifying Lawful Overseas Use
of Data Act") aus dem Jahr 2018.

Alle Gesetze erleichtern den Zugriff US-
amerikanischer Behorden auf die Daten von

Nicht-Amerikanern. Speziell nach CLOUD- »
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> Act mussen amerikanische Firmen US-Be-

horden auch dann Zugriff auf gespeicherte
Daten gewahren, wenn diese gar nicht in
den USA gespeichert sind.

Dieses Vorgehen der USA ist, soweit Da-
ten von EU-Burgern betroffen sind, ein Ver-
stol3 gegen die Gesetze der Europdischen

musste. Was heif3t, man musste sich entwe-
der bei Apple oder bei Google registrieren.
Die App war sehr nutzlich. Man konnte da-
mit sein eigenes Veranstaltungsprogramm
zusammenstellen, jeden Teilnehmer errei-
chen, und dergleichen. Das fiihrte dazu, dass
die Teilnehmer sich selbst organisierten. So

Nach einer Untersuchung des Web Technology Survey von

W3Techs wird Google Analytics von 55,4 Prozent aller Websites

weltweit eingesetzt.

Union. Aber wem nitzt diese juristische Ein-
schatzung?

Fakt ist, dass schon Edward Snowden
meinte, man solle den Kontakt mit Firmen
meiden, die Kontakt mit den USA haben.

Apps mit Hintertiiren
Im Herbst 2019 kam in Hamburg eine grofe,
internationale Journalistenkonferenz zusam-
men. Teilnehmer aus 130 Staaten tagten in
den Raumen der neuen Hafen City Univer-
sitdt und des Spiegel. Um sich auf der Konfe-
renz orientieren zu k&nnen, brauchte man
eine spezielle App, die man entweder von
Apple oder von Google Play installieren

gab es ungeplante Treffen derjenigen Teil-
nehmer, die Arabisch sprachen, der russisch-
sprachigen und anderes mehr.

Sehr schon! Der Knackpunkt: Die App
wird von einer US-amerikanischen Firma be-
trieben. In der Privacy Policy steht, dass die
Firma sie jederzeit dndern kann. (,By conti-
nuing to access or use X Services, you ac-
cept any changes or revisions to this Privacy
Policy.”)

Die Daten von 1.700 international tati-
gen Journalisten, viele davon in ihren Her-
kunftsldandern unter dem Druck der Herr-
schenden, unkontrolliert abgelegt auf den
Servern einer US-Firma, deren Privacy Policy

[1] www.kuketz-blog.de, Datenschutz: Austbung des
Beschwerderechts gem. Art. 77 DSGVO am Beispiel ZEIT ONLINE

L [2] Usage of traffic analysis tools for websites von W3Techs

(PDF-Datei, 132 S., 3.294 KB)

[4] PRISM-Break

[3] Abschlussbericht: Verbraucherinformationen bei Apps —
Empirie, infas Institut fiir angewandte Sozialwissenschaft GmbH

[5] Datenschutzfreundliche Cloudspeicherdienste im Vergleichstest

] [6] Digitalcourage: digitale Selbstverteidigung —
Unternehmen und Organisationen

wertlos ist? Wie kann das sein? Vermutlich,
weil es halt so bequem ist. Mindestens muss
man so etwas unsensibel nennen.

Uberhaupt sind die weiter verbreite-
ten Apps unter Sicherheitsgesichtspunkten
ein gro3es Problem. Zum einen werden die
meisten Apps nur bei Apple oder Google
Play angeboten, nicht aber in freien App-
stores wie etwa F-Droid. Zum andern ist es
um den Datenschutz der Nutzer miserabel
bestellt. Dies wurde jingst im Auftrag des
Bundesministeriums der Justiz und fir Ver-
braucherschutz (BMJV) untersucht. Im Rah-
men der aufwendigen Untersuchung wur-
den 200 fur den deutschen Markt relevante
Android-Apps und 20 i0S-Apps hinsichtlich
Verbraucherinformationen und Datenschutz
getestet. [3]

Das ernlichternde Resultat zeigt ein Zitat
aus der Studie: ,Insgesamt schneidet keine
der getesteten Apps mit Sehr Gut ab, und
nur vier Prozent werden mit der Note Gut
bewertet. Zwei Drittel der Apps erhalten
eine schlechte Bewertung: 40 Prozent Aus-
reichend, 27 Prozent Mangelhaft”

Das bedeutet, dass die Uberwiegende
Anzahl der Apps die Nutzer hinters Licht
fihrt, was den Umgang mit deren Daten
betrifft. Sowohl, welche Daten erhoben
werden, als auch, was mit diesen dann ge-
schieht.

Was tun?

Wer auf den Schutz der eigenen Daten Wert
legt, sollte alle kostenfreien Angebote US-
amerikanischer Firmen meiden. Stattdes-
sen sollte man in dem Softwareverzeichnis
,PRISM-Break” nach quelloffener, frei Soft-
ware schauen. [4]

,Datenschutzfreundliche Cloudspei-
cherdienste im Vergleichstest” hat der Bie-
lefelder Datenschutzverein Digitalcourage
zusammengestellt. [5]

Von Digitalcourage stammt auch eine
Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung”
mit Empfehlungen fir Unternehmen und
Organisationen. [6]

Klar ist, dass Europa einen Kulturwandel
im Umgang mit dem Internet braucht. Il

Albrecht Ude

ist Journalist, Researcher und
Recherche-Trainer. Einer seiner
Arbeitsschwerpunkte sind die
Recherchemdglichkeiten im Internet.
www.ude.de
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b freiwillig oder der Not (durch

Verlust der Festanstellung) ge-

horchend: der Schritt in die be-
rufliche Eigenstandigkeit muss gut vorbe-
reitet sein. Zu Beginn der Freiberuflichkeit
oder auch Selbststandigkeit — und auch
noch lange danach — tauchen zahlreiche
Fragen auf.

Welcher Unternehmertyp bin ich? Wel-
che Unternehmensform wdhle ich? Wie
plane ich meinen Markteintritt und wie be-
haupte ich mich gegenlber meinen Wett-
bewerbern? Welche Fordermittel und
-moglichkeiten kann ich nutzen? Wo brau-
che ich Unterstltzung von aulen? Wel-
che Fahigkeiten und Kompetenzen kann
ich in meinem eigenen Unternehmen nut-
zen? Um erfolgreich selbststandig zu sein,
braucht es Mut und Entschlossenheit. Viele
+Anfangerfehler” lassen sich mit guter Vor-
bereitung und Beratung vermeiden. Das
Journalistenzentrum Deutschland mochte
mit diesem Angebot dazu beitragen, Klar-
heit und Orientierung fur die berufliche Ei-
genstandigkeit zu finden.

lhr Q-plus-zertifizierter

Griindungsberater
Das Beratungsteam fir die Mitglieder der
Berufsverbande wird federfihrend geleitet
von dem Medien- und Existenzgriindungs-
experten Walther Bruckschen. Er kann als
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe-
rater auf seine langjahrigen Erfahrungen als
Chefredakteur von Fachzeitschriften, frei-
beruflicher Journalist, Agenturgrinder und
Geschaftsfuhrer sowie PR- und Marketing-
Berater zurtickgreifen. Als Q-plus-zertifi-
zierter Grindungsberater ist er in der Bera-
terborse der KfW gelistet und hat sich vor

allem auf das Griindercoaching in der Me-
dienbranche spezialisiert.

Mitglieder erfahren die Beratungszei-
ten sowie die speziell freigeschaltete Tele-
fonnummer Gber die Bundesgeschaftsstelle
oder unter (Button ,Mein
DPV") bzw. (Button ,Meine
bdf}"). Bitte halten Sie Ihre Mitgliedsnummer

Ihre Fragen kénnen als ,Schriftliche Exis-
tenzgriindungsberatung” per Post, Tele-

fax, E-Mail oder Online-Formular an das
Beratungsteam (bermittelt werden. Nach
Eingang wird ein Aktenzeichen zur besse-
ren Zuordnung des Vorfalls zugeteilt. Das
Aktenzeichen ist dann zukinftig anzuge-
ben, wenn die Existenzgriindungsberatung
fiir diesen Vorfall genutzt wird. Das Bera-
tungsteam wird sich im Rahmen der Mdg-
lichkeiten auf die geschilderten Fragen ein-
stellen und das Mitglied direkt kontaktieren
oder wdhrend einer der folgenden Telefon-
termine beraten. Die Existenzgriindungsbe-
ratung verschafft einen Uberblick und bietet
eine allgemeine Beratung & schnelle Ori-
entierung bei Fragen aus dem Bereich Exis-
tenzgriindung fiir Journalisten in Deutsch-
land. Sie kann nicht das eigene Handeln
ersetzen, sondern Hilfestellungen & Basisin-
formationen geben bzw. Hilfe zur Selbsthilfe
leisten. Ein Anspruch auf eine Beratung oder
eine bestimmte Verfahrensweise besteht
nicht. Bei individuellen Problemen oder Ver-
fahren kann das Beratungsteam auch die

und PIN bereit. Die Existenzgriindungsbera-
tung ist exklusiv fur Journalisten der Berufs-
verbdande bestimmt und kostenfrei im Rah-
men der Mitgliedschaft enthalten. Unter

finden
Sie direkt die jeweils aktuellen Informationen
zur Existenzgrindungsberatung.

weitere Bearbeitung tibernehmen. Dieses ge-
schieht nach persénlicher Vereinbarung, die
Kosten hierfiir hat das Mitglied selbst zu tra-
gen. Voraussetzung fiir die Teilnahme an der
kostenfreien Existenzgriindungsberatung ist
die vollgtiltige und bezahlte Mitgliedschatft.
Bei nicht bezahlter Mitgliedschaft und an-
deren Auskunftssuchenden kann ein ange-
messener Geblhrensatz direkt durch das
Beratungsteam berechnet werden. Es ist des-
halb unbedingt die 6-stellige Mitgliedsnum-
mer bereit zu halten, ohne deren Angabe
regelmdfig keine Bearbeitung maéglich ist.
Die Existenzgriindungsberatung ist NICHT
zustdndig fir Fragen aus den Bereichen
Recht, Berufliches, Kriegs- und Krisenjourna-
lismus, Versicherungen sowie Mitgliederbe-
treuung. Fir solche Fragen nutzen Sie bitte
die weiteren Beratungsleistungen des Jour-
nalistenzentrum Deutschland, zu denen Sie
unter

oder in der Bundesgeschciftsstelle weitere In-
formationen erhalten. Diese ergeben sich
aus dem Branchen-Engagement.

( )

Foto: Twin Design
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Das International Press Institute
unterstitzt von Online-Angriffen
betroffene Journalisten

ehr Hilfe bei der Abwehr von
Cyber-Beldstigungen bie-
tet das International Press

Institute (IPI) durch seine kurzlich einge-
fuhrte Newsroom-Onlineplattform Onthe-
line (https://newsrooms-ontheline.ipi.media).
Auf der Plattform sind Tools und Empfehlun-
gen zu finden, mit denen Journalisten und
Redaktionen Abwehrmalinahmen gegen
online-Beldstigungen entwickeln kénnen.
JUngst hat das IPl, in dessen deutschem Vor-
stand das Journalistenzentrum vertreten ist,
dort zwei neue Videoserien gestartet.

Die erste Serie wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Dart Center Europe, einem
Projekt der Columbia University Graduate
School of Journalism, erstellt. Sie beschreibt
MafBnahmen, um emotionalen Stress oder
ein Trauma, welches durch Online-Beldsti-

gung entstehen kann, zu verhindern oder
zu minimieren. Diese Mainahmen umfas-
sen Strategien zur Implementierung von
Peer-Support-Netzwerken, zur Verringe-
rung der Gefdhrdung von Moderatoren
durch gewalttétige Inhalte und zur Ausar-
beitung eines Selbstversorgungsplans fur
Journalisten.

In der zweiten Reihe, die in Zusammen-
arbeit mit dem Digital Freedom Fund (DFF)
erstellt wurde, werden bestehende rechtli-
che Mafinahmen zur Bekdmpfung von On-
line-Beldstigung vorgestellt. Die Videos
heben nicht nur die Arten von Gesetzen
hervor, die zur Verteidigung von Zielen der
Online-Belastigung verwendet werden kon-
nen, sondern auch die Fallstricke und unbe-
absichtigten Konsequenzen, die rechtliche
Schritte selbst mit sich bringen kdnnen.

Das Dart Center Europe ist ein Projekt der Co-
lumbia University in New York (USA). Sie bil-
det eine regionale Drehscheibe fiir Journalis-
ten und Filmemacher, die sich fiir eine effektive
Berichterstattung (ber Gewalt und Traumata
stark machen.

https://dartcenter.org

Der Digital Freedom Fund (DFF) untersttitzt
Rechtsstreitigkeiten zur Férderung der digita-
len Rechte in Europa. Er bietet finanzielle Un-
terstlitzung und versucht, die Zusammenar-
beit zwischen Aktivisten fir digitale Rechte zu
verbinden, damit Menschen ihre Menschen-
rechte in digitalen und vernetzten Rdumen
wahrnehmen kénnen.
https://digitalfreedomfund.org

PressCreditCard

PressCreditCard
mit neuem Versicherer

eit dem 1. Januar dieses Jahres
S hat ein neues Unternehmen den
Versicherungsschutz fur Aus-
landsreisen, die mit der PressCreditCard ge-
bucht und bezahlt werden, Gbernommen.
Der Versicherer SI Insurance Europe SA mit
Sitz in Luxemburg ist neuer Vertragspart-
ner der kartenausgebenden Advanzia Bank.
Alle Leistungen wie auch die Bedingung,
dass mindestens 50 Prozent der gesam-
ten Reisekosten mit der Verbandskredit-
karte bezahlt werden mussen, haben sich
dabei nicht veréndert.

Sollte ein Versicherungsfall geltend ge-
macht werden, muss sich der Karteninha-
ber direkt an den Schadensregulierer der
Versicherung, die Firma Broadspire in Bris-
sel, wenden. Fur die Inanspruchnahme der

Leistungen steht eine 24-Stunden-
Notdiensthotline zur Verfiigung. Unter
00420-221 860658 kann auch eine me-
dizinische Beratung erfolgen.

Wer auf einer versicherten Reise un-
terwegs Hilfe bendtigt, muss Uber die
24-Stunden-Hotline unverztglich Gber
die Situation, die einen Anspruch auf
Versicherungsleistungen begrinden
koénnte, informieren. Auch bevor der Leis-
tungsberechtigte Zusatzkosten (z.B. Kos-
ten durch vorzeitige Ruckreise) auslost, hat
er dies vorab durch telefonische Kontakt-
aufnahme mit der Hotline abzustimmen
und genehmigen zu lassen.

Weitere Informationen zur PressCredit-
Card sind unter www.presscreditcard.de
zu finden. ]|

0 Schadensregulierer:
Broadspire, Betreff Advanzia Claims,
Jan Olieslagerslaan 41,

1800 Vilvoorde, Brussel, Belgien,

Tel. 0032 2 725 9680,
advanzia@broadspire.eu
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Coworking & Co.

Wie Freelancer giinstig starten

Von Walther Bruckschen

Anders als in vielen anderen
Berufen braucht man als Medien-
schaffender kaum Anfangskapi-
tal. Die moderne Arbeitswelt der

»Digital Nomads” ermoglicht
es auBBerdem, fast ohne Fixkos-
ten ein selbststandiges Lebe
beginnen.

er sich als Journalist (auch ne-
benberuflich) selbststandig
machen mochte, braucht

meistens kein grol3es Eigenkapital: Ein Lap-
top genlgt — und schon kann man seine
Gedanken niederschreiben und sie meist-
bietend verkaufen. Gut, auf eine Mindest-
ausstattung wie beispielsweise Visitenkar-
ten mochten die meisten nicht verzichten.
Doch mit einem professionellen virtuellen
Auftritt kann man heutzutage auch diese
Uberfliissig machen. Denn eine vernlnftige
Webseite sollte schon sein, schlieSlich will
man ja einen guten Eindruck machen.

Wie sich Gberhaupt die meisten Kosten
im ,Virtuellen” verstecken: Die Hardware ist
das eine, Programme, Cloud-Lésungen und
ein ausreichender Internetzugang das ei-
gentlich wichtige. Als Telefon tut’s meist ein
Smartphone, Festnetz ist out. Damit ist man
auBerdem - die richtige Flatrate vorausge-
setzt — weltweit immer erreichbar.

Wo kann ich gut arbeiten?

Kommen wir zum Arbeitsplatz: Selbst im
kleinsten Ein-Zimmer-Apartment ist Platz
fur einen Arbeitsplatz. Wenn man diesen je-
doch steuerlich geltend machen will, sollte
er schon klar vom privaten Wohnbereich
abzugrenzen sein. Ein ,Wohnklo mit Koch-
nische” als Arbeitszimmer erkennt das Fi-
nanzamt leider nicht an.

Noch flexibler — und vielleicht auch in-
spirierender — lebt es sich mit Coworking.
Was friher die Blrogemeinschaft war, ist
heute der ,Coworking Space”. Diese Rdume
wachsen seit einigen Jahren wie Pilze aus
dem Boden - insbesondere in Grofstad-
ten. So gibt es beispielsweise in Berlin schon

Uber 100 solcher Angebote, und es sol-
len in diesem Jahr noch viele weitere da-
zukommen. Aber auch in kleineren Stadten
wie Nirnberg, Karlsruhe, Bremen, Hanno-
ver und Heidelberg entstehen Coworking-
Spaces, in die man sich stunden-, tage- oder
monateweise einbuchen kann.

Was ist gut an Coworking?
Ein Coworker arbeitet mit anderen zusam-
men — oder auch vollig unabhangig fur
sich alleine. Der groR3e Vorteil von Cowor-
king: Man kann Ideen und Kontakte nut-
zen, die sich im Einzelblro niemals ergeben
wirden. Das Immobilien-Beratungsun-
ternehmen Colliers hat in einer Studie zu
Coworking-Centern herausgefunden, dass
sich die Nutzer produktiver fihlen, seit sie
Coworker sind, dass ihr soziales und unter-
nehmerisches Netzwerk gré3er geworden

ist und sie sich nicht mehr isoliert fihlen.
Damit wirkt diese Arbeitsform dem groten
Problem des Einzel-Selbststdndigen entge-
gen: der Vereinzelung. Im Gegensatz zum
Homeoffice sind Coworker viel motivierter,
weil es auch leichter ist, Arbeit und Priva-
tes zu trennen. Das steigert die Motivation
und damit auch die Produktivitdt des Free-
lancers. Zuhause oder in einem Café zu ar-
beiten mag angenehm sein — aber wer ehr-
lich zu sich selbst ist, stellt fest, dass er sehr
viel Selbstdisziplin aufbringen muss, will er
nicht stdndig abgelenkt sein durch Mitbe-
wohner oder das Umfeld. In einer ruhigen
und smarten Biroatmosphare lasst es sich
ruhiger und konzentrierter arbeiten als ir-
gendwo anders. Das wirkt sich auch auf
den Geldbeutel aus: 40 Prozent aller Cowor-
ker geben laut Studie an, seit ihrer Zeit im
Coworking-Space ihr Einkommen gestei-
gert zu haben.

Was kostet Coworking?
So pauschal kann man das nicht beantwor-
ten. Dazu gibt es viel zu viele unterschiedli-
che Konzepte: Vom stundenweise gemiete-
ten Schreibtisch im Grofraumbdiro bis zum
komplett ausgestatteten Buro samt Emp-
fang und Konferenzraum - alles ist moglich.
So kann man fur ein paar Euro einen gan-

Foto: Tumisu



zen Tag lang hin und wieder einen Tisch in
einem der hippen Coworking Spaces mie-
ten, meist ist hier die freie Nutzung von
W-LAN, Drucker und Kaffeemaschine inklu-
sive. Wer sich monateweise binden kann
oder will, bekommt fur durchschnittlich 214
Euro einen flexiblen Platz in einem grofen
Raum mit Gleichgesinnten. Das hat jingst
der Coworking-Guide aus Berlin ermittelt.
Wobei die Angebote deutlich differieren.
So bekommt der Freelancer in grof3en Stad-
ten wie Hamburg oder Berlin nach entspre-
chender Recherche schon fir deutlich we-
niger ,ein professionelles Dach Uber den
Kopf” — viele Anbieter driicken die Preise.

Wer sich nicht mit einem standig wech-
selnden Platz im GroBraumbro begntigen
will, findet — je nach Lage — aber auch schon
fur eine Monatsmiete ab circa 200 Euro ein
kuscheliges Biro mit Anschluss an eine
Community. Wer Ubrigens hin und wieder
auch Meetings oder Workshops veranstal-
ten will, hat meist die Mdglichkeit, fur we-
nig Geld einen entsprechenden Raum stun-
den- oder tageweise dazu zu buchen.

Die Zukunft von Coworking
Wie entwickeln sich die Angebote fur Free-
lancer in den nachsten Jahren? Experten
gehen davon aus, dass die Grenze zwischen
Businesscentern und Coworking-Spaces
immer flieBender wird. Wahrend Business-

center vor allem mit ihrer — meist hervor-
ragenden — Lage punkten kdnnen, sind
Coworking-Spaces meist viel flexibler zu
buchen. Und oft erheblich ginstiger. Fur
Grunder, die den Sprung in die Selbststan-
digkeit wagen, sind klassische Businesscen-
ter haufig nicht die erste Wahl. Hier geht es
vielleicht doch noch um ein kreativ(eres)
Umfeld, gegenseitige Inspiration und in-
teressante Kontakte. Alles das bietet ein
Coworking-Space. Zudem ist es meist recht
einfach, die Atmosphédre an mehreren
Standorten einfach mal zu testen und sich
jeweils einen flexiblen Arbeitsplatz fir ei-
nen Tag zu mieten. Oder auch einmal zu ei-
ner der oft regelmafig angebotenen Com-
munity-Veranstaltungen zu gehen und die
anderen ,Mieter” kennenzulernen.

Ein interessantes Konzept ist kirzlich
in Mlnchen gestartet: Es nennt sich Two-
stay. Die zwei Griinderinnen kamen auf die
Idee, vorhandene Rdume neu zu definieren.
Und zwar nutzen sie Restaurants und Bars,
die erst am Abend 6ffnen, tagsiber als Ar-
beitsraume fur Digital Nomads. Die Preise
konnen sich sehen lassen: 6 Euro (fir den
halben Tag) bis 290 Euro (fir 4 Monate), fle-
xibler geht’s nicht! Inklusive Kaffee, Wasser
und W-LAN-Anschluss. Ubrigens darf man
sich — wir sind in Bayern! — sein eigenes Es-
sen von zuhause mitbringen. Workery in
Hamburg verfolgt tbrigens ein dhnliches

Konzept, allerdings mit einer Mitgliedspau-
schale von 99 Euro, fur die man dann alle
Standorte nutzen kann. Ich wirde mich
wundern, wenn dieses Konzept nicht bald
auch an anderen Orten Schule macht. Il

Walther Bruckschen (Jahrgang 1961),
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe-
rater, besitzt langjdhrige Erfahrungen als
Chefredakteur von Fachzeitschriften und
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur-
grtinder und Geschdftsfiihrer sowie PR-
und Marketingberater tctig. Als Q-plus-
zertifizierter Griindungsberater ist er in der
Beraterbérse der KfW gelistet und hat sich
auf Griinder- und Fiihrungskréftecoaching
in der Medienbranche spezialisiert.

Er betreut seit Januar 2013 federfiihrend
die Existenzgriindungsberatung des
Journalistenzentrum Deutschland.

Foto: Free-Photos
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er Presseball Berlin stand in
diesem Jahr unter dem Motto
,Liebesgrifle aus Europa“.
Rund 1500 Gaste aus Gesellschaft, Politik

und Wirtschaft gaben sich im groBen Ball-
saal des Maritim-Hotels Berlin ein fréhliches
Stelldichein bis in die Morgenstunden. DPV

und bdfj unterstitzten die glanzvelle Ver-
anstaltung als Medienpartner.

Musikalisch gestaltet wurde der Ball
unter anderem von Andrej Hermlin andshis
Swing Dance Orchestra, Duke Brass und
der Pop-Formation Dschinghis Khan. Au
gezeichnet fir sein Lebénswerk wurde

postum Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl.
Dessen Sohn Walter Kohl nahm den Preis
entgegen.

Der nachste Presseball fin-
det im Januar 2021 statt. Eine
Bildergalerie finden Sie unter

29
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Photoshop-
Sprechstunde

Foto Regen: Doc Baumann

In dieser Ausgabe gibt es fiir unsere Leser wieder eine
Sprechstunde mit dem Photoshop-Experten fiir digi-
tale Bildbearbeitung Doc Baumann. Diesmal geht es
darum, eine Landschaft an einem Sonnentag in ein
regnerisches Motiv zu verwandeln.

Das Arbeitsmaterial zum Tutorial finden Sie unter
www.docma.info/21693, und viele weitere spannende
Beitrdge zum Thema Bildbearbeitung gibt es im
Magazin DOCMA und auf www.docma.info.

FRAGE: Lieber Doc, kann man eigentlich eine Aufnahme

mit sonniger Hitze-Landschaft digital in einen Regentag

verwandeln - oder wdre das unglaubwiirdig? Ich schicke

mal ein passendes Bild mit.

Liebe Griif3e aus Frankfurt, Eva

Echter Regen (oben) und digital
erzeugter (rechts). Beim kiinstlichen
Regen ist hier offensichtlich die
»Belichtungszeit” etwas kiirzer

Ausgangsbilder: StraBenszene und Wolken

01 Esist natUrlich einfacher, es in einem Bild mit ohnehin triber
Wetterstimmung kinstlich regnen zu lassen als bei einer solchen
Aufnahme mit blendend wei3en Hausern und starken Schlagschat-
ten. Da es unnotig viel Arbeit bedeuten wirde, diese harten Schat-
ten zu retuschieren, ist es sinnvoller, ein Wolkenbild zur Ergénzung
zu suchen, das auch ein paar Bereiche mit blauem Himmel enthalt.
So ist es spater plausibler, dass die Szene trotz des Regens Schat-
ten und helle Objektbereiche zeigt. Bei einem véllig mit Wolken
bedeckten Himmel dagegen gébe es daflr keine nachvollziehbare
Erklarung. Dass die Wolken zunachst wenig nach Regen aussehen,
lasst sich durch Abdunklung recht leicht andern.

Wolken mit Ebenenmaske einfligen

02 Der blaue Himmel in Bild 1 lasst sich mit dem »Zauber-
stab«-Werkzeug farbbasiert recht einfach auswéhlen. (Die Kabel
rechts oben ignorieren Sie entweder oder fligen sie spater auf ei-
ner neuen Ebene hinzu.) Nach abgeschlossener Auswahl 6ffnen Sie
das Wolken-Foto, wahlen »Alles« aus, kopieren, kehren zur Datei mit
den mediterranen Hausern zurtick und wenden den Befehl »Bear-
beiten > Einfligen Spezial > In die Auswahl einfligen« an. Damit ent-
steht automatisch eine neue Ebene mit dem Inhalt der Zwischen-
ablage und einer der zuvor angelegten Auswahl entsprechenden
Ebenenmaske. Das Ubliche Verkettungssymbol zwischen Ebenen-
und Maskenminiatur ist hier nicht vorhanden — der Ebeneninhalt
lasst sich also im ,Fenster” der Maske frei verschieben.

Foto: Zypern (Polis): Eva Mench | Foto Wolken: Doc Baumann



Helligkeit anpassen

03 Damit das digital erschaffene schlechte Wetter visuell
glaubwrdig wird — und damit sich der helle Regen spdter gut er-
kennbar vor dem Hintergrund abhebt —, muss die Vordergrund-
szene zunachst abgedunkelt werden. (Wobei inzwischen ja eher
Tage mit Regen als ,gutes Wetter” gelten durfen.) Die Wolken-
Ebene ist bereits abgedunkelt (a). Die weiteren Schritte mit diesem
Ziel nutzen unterschiedliche Methoden: eine »Tonwertkorrektur«-
Einstellungsebene mit abgesenkten Tiefen und Mitteltonen (b), eine
schwarz gefillte Ebene im Modus »Multiplizieren« mit reduzierter
Deckkraft und weich ausgeblendeten Lichtern (c) sowie eine multi-
plizierende graue Ebene, ebenfalls mit halbierter Deckkraft und wei-
cher Ausblendung der Tiefen und Mittelténe (d).

Spiegelungen

04 Bei einer Szene mit nasser Stral3e tragt eine Spiegelung
der Gebaude erheblich zur Wirkung bei. In diesem Fall ist das rela-
tiv einfach - bei anderen Fotos kann das sehr viel aufwendiger bis
unmaoglich sein. Ich habe die Gebaudefront mit einer Auswahl, die
der umgekehrten Ebenenmaske der Wolken entspricht, dupliziert,
senkrecht gespiegelt und den Straenbereich abgeschnitten. Diese
Ebene wurde dann nach unten geschoben und passend zur anstei-
genden StraBBe ,neigend” transformiert; Vertikalen bleiben dabei
also erhalten (a). Das wiederholte ich fir verschiedene Abschnitte.
AnschlieBend setzte ich die Deckkraft dieser Ebenen stark herab
und filterte sie mit »Verzerrungsfilter > Glas > Struktur: Milchglas bei
55% Skalierung« (b).

Regenmacher

05 Das Foto auf Seite 30 oben zeigt echten Regen; dhnlich
sollte der kunstliche auch aussehen. Verwenden Sie den »Pinsel«
mit weiller Farbe auf einer schwarzen Flache, setzen Sie seine Wir-
kung auf »Sprenkeln« bei 1 bis 2 % Deckkraft und klicken Sie einmal.
Wahlen Sie einen grof3en Pinseldurchmesser (a). Selektieren Sie mit
dem »Auswahlrechteck« einen kleinen Bereich und vergroéBern Sie
ihn bildfallend (b). Wenden Sie darauf »Filter > Weichzeichnungs-
filter > Bewegungsunscharfe« an (c); der »Winkel« entspricht dem
des fallenden Regens, der »Abstand« der Lange der Tropfenspuren
(also der Belichtungszeit). Wahrscheinlich sind die Spuren noch zu
schwach; verstdrken Sie sie etwa durch eine Tonwertkorrektur (d).
Setzen Sie die Ebene auf »Negativ multiplizierenx.

06 Fertige Regen-Montage
Begnlgen Sie sich nicht mit nur einer Regen-Ebene, son-

dern staffeln Sie mehrere hintereinander, wobei weiter entfernte
Regentropfen kleiner und kirzer werden und auch eine geringere
Deckkraft haben sollten. Ganz weit entfernte beschranken Sie mit
einem Duplikat der bereits angelegten Ebenenmaske fur die Wol-
ken auf den Bereich hinter den Geb&uden, um eine entsprechende
Tiefenstaffelung zu erzielen. Wie dicht der Regen féllt, hangt auch
davon ab, wie stark Sie in Schritt 5 b die weif3en Pixel skalieren; wie
ausgepragt seine Spuren erscheinen, steuern Sie Uber den Grad der
Aufhellung sowie Scharfzeichnen. Passen Sie gegebenenfalls die
Werte der abdunkelnden Einstellungsebenen an, um eine einheitli-
che Regenwetter-Atmosphaére zu schaffen. ]|
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Mutig in ein neues Jahr

Von Olaf Kretzschmar

Wo Meinungen aufeinander-
prallen, kommt es nicht selten
zu Streit, der dann oft sogar

in Gewalt umschldgt. Dieses
Phanomen lasst sich iiberall da
beobachten, wo Menschen zu-
sammenkommen. Das ist nicht
neu und lasst sich plastisch am
Fall einer Wirtshaus-Schldgerei
veranschaulichen, die es an den
Biertischen dieser Republik
schon immer gegeben hat. Und
die das Strafgesetzbuch (StGB),
unter anderem fiir Beleidigung
und Korperverletzung, schon
seit 1871 unter Androhung von
Strafe verbietet.

ass das Gesetz und seine im-
mer wieder erfolgte Verschar-
fung die Menschen noch nie

davon abhalten konnte, andere verbal oder
auch non-verbal zu attackieren, ist bekannt.
Und doch hat es die statistisch belegte Zu-
nahme von ,Hass-motivierten” Straftaten,
darunter zuletzt der Libcke-Mord und der
Anschlag auf eine Synagoge in Halle, not-
wendig gemacht, von staatlicher Seite aus
zu reagieren. Dies gilt umso mehr, als durch
die Nutzung des Internets ein besorgniser-
regender Anstieg von Straftaten gegen die
personliche Ehre beobachtet werden kann,
seit sich die Menschen in anonymer Form
von der heimischen Couch aus ,die Pest an
den Hals wiinschen” oder gar mit der Ausl6-
schung von Leben drohen kénnen.

Es hei3t ja bekanntlich: ,Wer etwas un-
ternimmt, gegen den wird etwas unter-
nommen.” Nicht zuletzt aufgrund dieser
uralten Weisheit, die die Psyche des Men-
schen in hervorragender Weise beschreibt,
nehmen tatliche Angriffe auf Journalis-
ten, die ihre Arbeit gut und mit Leiden-
schaft verfolgen, sowie Hasskommen-

tare gegen sie im Netz erschreckend zu.
Man kann sich nattrlich auf den Stand-
punkt stellen, harte Reaktionen auf unlie-
bige Berichte oder Kommentare von Jour-
nalisten habe es schon seit Erfindung des
Buchdrucks gegeben. Dann muss man
aber aus der Statistik entnehmen, dass sei-
tens der Tater zunehmend nicht mehr nur
,gequatscht’, sondern viel eher ,gehan-
delt” wird. Die Menschen scheinen zuneh-
mend didnnh&utiger zu werden, und al-
lenthalben wird ein Verfall der Streitkultur
beklagt. So musste das Bundeskriminalamt
im Jahr 2018 nach eigenen Angaben 36 062
politisch motivierte Straftaten verzeichnen.
Die politisch motivierte Kriminalitat befin-
det sich immer noch auf dem dritthochs-
ten Stand seit Einfihrung der Statistik im
Jahr 2001. Mehr als die Hélfte der Straftaten
- rund 20400 - seien dabei dem rechten
Spektrum zuzuordnen. Straftaten aus dem
linken Spektrum wurden knapp 8000 ge-
zahlt. Der Rest entfalle auf den Bereich aus-
landischer oder religitser Ideologie oder ist
nicht eindeutig zuzuordnen'.

Angriffe auf Journalisten sind an
der Tagesordnung
Mit dem allseits beklagten und in der Re-
alitat spdrbaren allmahlichen Verlust der
Streitkultur im Land und der Anonymi-
tat, die das Internet ermdglicht, wird P6-

Eine Art, Hassangriffen

zu begegnen, ist die
journalistische Aufarbeitung
der Wutausbriiche, etwa

in Form von Analysen und
Kampagnen, aber auch

strafrechtliche Verfolgung.

Effektiver Schutz gegen Hasskriminalitat

beln und Beleidigen quasi zum Volkssport,
ohne dass sich die Tater bisher gro3e Sor-
gen um Strafverfolgung oder gar Bestra-
fung machen mussen, weil Staatsanwalt-
schaften und Gerichte ohnehin bereits
Uberlastet sind. Eine Art, Hassangriffen zu
begegnen, ist die journalistische Aufarbei-
tung der Wutausbriiche, etwa in Form von
Analysen und Kampagnen, aber auch straf-
rechtliche Verfolgung.

Was tut der Staat, um Journalisten

besser gegen Hetze im Netz zu

schiitzen?
Zur Verbesserung des Schutzes seiner Bir-
ger gegen Hass-Kriminalitdt hat der Staat
nun zumindest ein Zeichen gesetzt. Die
Bundesregierung hatte bereits am 30. Ok-
tober 2019 ein so genanntes ,Malnahmen-
paket zur Bekdmpfung des Rechtsextremis-
mus und der Hasskriminalitat beschlossen’,
welches im Wesentlichen auf die Verschar-
fung bestehender Strafen und die Starkung
von Ressourcen zielt.

Die Strafverschérfung allein wird aber
vermutlich kaum jemanden davon abhalten
zu beleidigen. Das zeigt sich daran, dass es
etwa die erhohte Strafdrohung fir offent-
liche Verleumdungen schon seit Jahrzehn-
ten gibt. Ergédnzend zur Strafverschérfung
muss hinzukommen, dass sich potentielle
Tater weniger sicher vor Bestrafung fuhlen
durfen. Die Wahrscheinlichkeit einer Bestra-
fung muss sich erhdhen. Das soll nun wie
folgt erreicht werden:

I Identifizierung bei Hasskriminalitat
im Netz verbessern
Es wird eine Meldepflicht fir Dienstean-
bieter nach dem Netzwerkdurchset-
zungsgesetz (NetzDG) eingefiihrt, mit
dem Ziel, Telemediendiensteanbieter
zu verpflichten, tatig zu werden, wenn
sie etwa Kenntnis von Morddrohungen
und Volksverhetzung erhalten.



Die betreffenden relevanten Inhalte
und IP-Adressen sollen einer neu zu er-
richtenden Zentralstelle im BKA mitge-
teilt werden. Der Deliktskatalog in §1
Absatz 3 NetzDG wird entsprechend
angepasst werden. Sofern juristisch
durchsetzbar, sollen Uber die derzeit im
NetzDG erfassten sozialen Netzwerke
hinaus weitere Dienste aufgenommen
werden.

Im BKA-Gesetz und in der StPO wird
eine Auskunftsbefugnis gegentber
den Diensteanbietern festgeschrieben,
damit die dort noch vorhandenen Da-
ten zu strafrechtlich relevanter Hasskri-
minalitdt herausverlangt werden kon-
nen.

Anpassung der bestehenden Ge-
setze an die durch den technischen
Fortschritt verdanderte Realitat
Cyber-Stalking, Hetze und aggressive
Beleidigung missen erfasst sein. Der
strafrechtlichen Achtung von Gewalt-
hetze in all ihren Erscheinungsformen
kommt herausragende Bedeutung zu.
Diejenigen, die auf allen Ebenen fir
unser demokratisches Gemeinwesen
einstehen, verdienen den besonde-
ren Schutz des Staates. Vor allem dann,
wenn Personen lediglich zu Straftaten
auffordern oder diese billigen oder ver-
harmlosen, wird das Auge des Gesetzes
zukUnftig genauer hinsehen.

Der Schutz von Kommunalpolitikerin-
nen und -politikern wird verbessert.
Auf kommunaler Ebene politisch enga-
gierte Personen unterfallen bisher — an-
ders als bspw. Bundes- und Landespo-
litikerinnen und -politiker — nicht dem
besonderen Schutz des § 188 StGB. Die-
ser Zustand wird der Bedeutung des
kommunalpolitischen (Ehren-) Amtes
nach Ansicht der Regierung nicht ge-
recht. Deshalb wird der Tatbestand des
§ 188 StGB so angepasst, dass er auch
Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker erfasst.

Intensivierung der Bearbeitung des
Rechtsextremismus im Verfassungs-
schutzverbund und Verstarkung
des Austausches mit den Polizeien

Vertiefung des Austausches mit den
Polizeien des Bundes und der Lander

Verscharfung des Waffen- und
Sprengstoffrechts mit dem bereits

im Gesetzgebungsverfahrenbefind-
lichen 3.Waffenrechtsanderungs-
gesetz

Der vollsténdige ,Lebenszyklus” von
Waffen — von ihrer Herstellung Uber je-
den Besitzwechsel bis zu ihrer Vernich-
tung — wird flr die Sicherheitsbehorden
nachvollziehbar gemacht und damit ein
Verschwinden in der lllegalitdt deutlich
erschwert. Grofle Magazine werden ver-
boten. Bereits die Mitgliedschaft in ei-
ner verfassungsfeindlichen Vereinigung
wird zur waffenrechtlichen Unzuverlés-
sigkeit fihren. Dies wird durch eine Re-
gelanfrage der Waffenbehorden bei
den Verfassungsschutzbehorden ver-
starkt. Der Handlungsbedarf im Spreng-
stoffrecht wird umfassend gepriift.

Verbesserung des Schutzes von
medizinischem Personal

Der strafrechtliche Schutz der §§ 113 ff.
StGB fur medizinisches Personal von
drztlichen Notdiensten und in Not-
fallambulanzen wird erweitert, um der
Gewalt, der sich dieses Personal ausge-
setzt sieht, angemessen zu begegnen.

Recht der Melderegister wird an-
gepasst

Es werden gesetzliche Anderungen im
Melderecht umgesetzt, um den Schutz
von Personen, die durch Gewalt gefahr-
det werden, zu gewdhrleisten.

Praventionsarbeit ausweiten und
verstetigen

In der Praventionsarbeit werden be-
wdhrte Ansdtze im Sinne der Sensibi-
lisierung zu den Themen Rechtsextre-
mismus, Antisemitismus, Rassismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit fortgeflhrt und ausgeweitet. Zu-
gleich werde kurzfristig geprift, wo
und wie eine Nachjustierung der Pra-
ventionsprogramme und weiterer Mal3-
nahmen erforderlich ist, und ob hierfir
zusatzliche personelle und finanzielle
Ressourcen bendtigt werden. Ziel ist,
die Qualitat und Wirksamkeit aller Pré-
ventionsmallnahmen langfristig und
dauerhaft zu sichern und zu stérken.
Von Hasskriminalitat Betroffene werden
durch Information und Beratung starker
unterstltzt. AulBerdem werde gepruft,
wie die Friherkennung und die Bera-
tung bei drohender Radikalisierung,
insbesondere flir Angehorige, verbes-
sert werden kann.
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Ressourcen starken

Die Bundesregierung unterstitzt aus-
dricklich eine angemessene Starkung
der Ressourcenausstattung der Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehdérden
des Bundes im Bereich der Bekamp-
fung der Politisch Motivierten Krimina-
litdat Rechts. Die Entscheidung hiertber
bleibt den weiteren parlamentarischen
Haushaltsberatungen vorbehalten.

Das MalBnahmenpaket der Bundesregie-
rung wird sicher keine kurzfristige Abhilfe
schaffen, sondern ist eher als langfristige
Strategie im Kampf um eine wehrhafte De-
mokratie zu sehen. Letztlich nUtzen alle gu-
ten gesetzlichen MalBnahmen nichts, wenn
die bestehenden Gesetze nicht konsequent
angewandt und praventiv oder forensisch
tatige Behorden und deren Mitarbeiter
keine gute, am Sacherfolg orientierte Arbeit
leisten. Aber das ist ja Uberall im Leben so.
Warten wir ab, wohin uns dieses Mal3nah-
menpaket fuhrt. n

Fullnote

1

Statistik des Bundesministeriums des
Innern, fir Bau und Heimat
https:.//www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/2019/
pmk-2018-hasskriminalitaet.pdf?__
blob=publicationFile&v=4

Olaf Kretzschmar ist der Spezialist fiir
Medien- und Presserecht im Journalisten-
zentrum Deutschland. Er steht den
Mitgliedern von DPV und bdf; auch
innerhalb der kostenfreien Rechts-
beratung fiir Fragen zur Verfigung.

Der Journalist und Hausjustiziar fihrt eine
eigene Kanzlei (www.kiel-recht.de)

und verfasstim ,Brennpunkt Recht”
regelmdlSig Fachartikel.
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Im Namen des Volkes

Urteile in Sachen Medien- und Presserecht

Oft bringt erst ein letztinstanzlicher Gerichtsentscheid Klarheit in den journalistischen Alltag.
Hier exemplarisch einige wegweisende Urteile unter anderem zu den Themen, wann, wo und ob
welcher Prominente abgelichtet werden darf, wann Redaktionsraume durchsucht werden diirfen
oder wann ein berechtigtes Auskunftsinteresse besteht.

Netflix-Serie ,Skylines”
verstoft nicht gegen
Personlichkeitsrechte

Verbreitung der Serie durch

Kunstfreiheit geschitzt
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main
hat entschieden, dass die Verbreitung der
Netflix-Serie ,Skylines” durch die Kunst-
freiheit geschutzt ist. Sie verletzt weder
Personlichkeitsrechte noch Unterneh-
menspersonlichkeitsrechte. Die kunstleri-
sche Gestaltung der Lebenslaufe der Pro-
tagonisten und der Geschaftstatigkeit der
Firma sind verselbststandigt und ausrei-
chend kunstlerisch transzendiert worden,
sodass Kunstbild und Urbild unterscheid-
bar bleiben.

Der Antragsteller des zugrundeliegen-
den Verfahrens begehrte von der Antrags-
gegnerin — Netflix —, dass sie die Serie ,Sky-
lines” nicht auf ihrer Internetseite netflix.
de verbreitet. Der Antragsteller ist Rapper,
Produzent und Inhaber des Musik-Labels
,Skyline Records” sowie der gleichnami-
gen Firma. Als Kiinstler fihrt er den Namen
,Cousin JMF".

Netflix startete Ende September 2019
mit sechs Folgen einer ersten Staffel der
Serie ,Skylines”. Sie spielt in Frankfurt am
Main und erzahlt die Geschichte eines Mu-
sik-Labels namens ,Skyline Records”. Prota-
gonisten sind der talentierte Hip-Hop-Mu-
siker und Produzent ,Jinn", der von einem
berlihmten Label namens ,Skyline Records”
entdeckt und von dessen Chef Kalifa” unter
Vertrag genommen wird. Die Serie war seit
Oktober 2018 im Internet und anderen Me-

dien beworben worden. Drehbeginn war
der 20. November 2018.

OLG weist Beschwerde zuriick

Das Landgericht Frankfurt am Main hatte
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfligung gegen die Verbreitung der Se-
rie zurlckgewiesen. Die hiergegen gerich-
tete sofortige Beschwerde des Antragstel-
lers hatte auch vor dem Oberlandesgericht
Frankfurt am Main keinen Erfolg.

Unterschied zwischen Fiktion und

Wirklichkeit wird fiir Durchschnitts-

betrachter nicht aufgehoben
Entgegen der Ansicht des Antragstellers
fihrten die Ankntpfungspunkte der Serie
an seinen Werdegang nicht zu einer Ver-
dichtung, wonach Kunstbild und Urbild
der Figuren nicht mehr voneinander un-
terscheidbar waren. Zwar bestinden of-
fensichtlich Ubereinstimmungen zwischen
dem Werdegang des Antragstellers und de-
nen der Serienprotagonisten. Diese seien
jedoch nicht von solchem Gewicht, dass
fur den Durchschnittsbetrachter der Un-
terschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit
aufgehoben und auf diese Weise die Eigen-
schaften der dargestellten Person gerade
dem Antragsteller oder dem Unternehmen
zugeschrieben werden, begriindete das
Oberlandesgericht seine Entscheidung. Es
lagen vielmehr zu wenige konkrete Uber-
einstimmungen der Lebensldufe vor. Uber
wenige, in Kinstlerkarrieren typischerweise
vorkommende Umstdnde hinaus bestin-
den keine wesentlichen Ubereinstimmun-
gen mit der Biografie des Antragstellers.
Auch die in der Serie benutzte Musik ent-
halte keine den Antragsteller besonders
kennzeichnende Ahnlichkeit. Soweit das
duBere Erscheinungsbild des jungen Prot-
agonisten ,Jinn” an Kopfform und Gesichts-
ziigen gewisse Ahnlichkeit mit dem vom

Antragsteller vorgelegten ihn zeigenden
Foto habe, sei dies nicht so markant, dass
hierdurch der Zuschauer eindeutig den An-
tragsteller identifiziere. Trotz der Namens-
Ubereinstimmung mit dem Plattenlabel des
Antragstellers nehme der Zuschauer keine
Ubertragung der geschilderten Gegeben-
heiten und Eigenschaften von Protagonis-
ten und deren Geschéftsgebaren auf.

Filmische Ubertreibung und

Uberzeichnung fiir durchschnitt-

liche Zuschauer erkennbar
Es werde auch nicht die Vermutung der
Fiktionalitat aufgehoben. Die Handlungs-
weisen seien vielmehr in so hohem Mal}
von Gewaltexzessen, extremer Brutalitat,
schwerwiegenden Verbrechen und kri-
minellen Handlungen gepragt, dass der
durchschnittliche Zuschauer hierin eine in
Filmwerken dieses Genres Ublicherweise
vorkommende filmische Ubertreibung und
Uberzeichnung erkennt, mit der ausschlief3-
lich fiktionale Spannung erzeugt und das
Interesse geweckt werden soll. Es bleibe
dem Zuschauer aufgrund der gewdhlten
filmischen Mittel jederzeit bewusst, dass
hiermit nicht der Werdegang und die Ge-
schaftspraktiken einer in Frankfurt ansassi-
gen Plattenfirma gleichen Namens nacher-
zahlt werden.

Kein Anspruch auf Unterlassung

wegen Verletzung des Rechts

an Unternehmenskennzeichen

mangels erforderlicher Dringlichkeit
Der Antragsteller kdnne auch nicht Unter-
lassung wegen Verletzung seines Rechts an
dem Unternehmenskennzeichen ,Skyline
Records” verlangen. Dem Begriff komme
zwar Unternehmenskennzeichenschutz
und Titelschutz nach dem Markengesetz
zu. Es fehle jedoch fur den Erlass einer einst-
weiligen Verfiigung an einer fur eine Eilre-



gelung erforderlichen Dringlichkeit. Der
Antragsteller habe vielmehr schon bereits
Uber ein Jahr vor diesem Antrag Kenntnis
von der Verwendung dieser Kennzeichen
gehabt.

Oberlandesgericht Frankfurt

am Main, Beschluss vom 21.11.2019

Az.: 16 W 56/19

Bild am Sonntag durfte

Gewinnspiel nicht mit
ehemaligem Traumschiff-
kapitan bebildern

Bebilderung ohne Einwilligung des

Abgebildeten unzuldssig
Das Oberlandesgericht KéIn hat entschie-
den, dass die Zeitung Bild am Sonntag im
Rahmen ihrer Aktion ,Urlaubslotto” kein
Bild des ehemaligen ,Traumschiffkapitans”
verwenden durfte. Zudem muss die Zei-
tung fur die Vorbereitung einer Zahlungs-
klage Auskunft Uber die Druckauflage am
Erscheinungstag geben.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die Zeitung Bild am Sonntag hatte
ihre Leser aufgefordert, Uber Mehrwert-
dienstnummern an einem Gewinnspiel teil-
zunehmen, und hatte unter den Teilneh-
mern Karten fur eine Kreuzfahrt verlost.
Bebildert wurde dies mit drei Schauspielern
in Schiffsuniform aus der Serie ,Das Traum-
schiff” und u.a. mit dem Hinweis, die Ab-
gebildeten werde man auf der Kreuzfahrt
,zwar nicht treffen. Aber wie auf dem ech-
ten TV-Traumschiff schippern Sie zu den
schonsten Buchten und den spannendsten
Stadten”.

Werbliche Nutzung stand bei

Bebilderung im Vordergrund
Das Oberlandesgericht Koln bestatigte im
Kern die vorausgegangene Entscheidung
des Landgerichts KoIn, wonach diese Bebil-
derung ohne Einwilligung des Abgebilde-
ten unzuldssig war. Im Rahmen der Einzel-
fallabwagung stellte das Oberlandesgericht
fest, dass das Bild gerade auch zu kommer-
ziell-werblichen Zwecken genutzt worden
sei. Ein Gewinnspiel sei zwar im Grundsatz
noch der redaktionellen Tatigkeit eines
Presseorgans zuzuordnen. Im konkreten Fall
habe das Bild aber kaum echten Nachrich-

tenwert gehabt und es habe die werbliche
Nutzung im Vordergrund gestanden. Die
Beliebtheit des Klagers als Traumschiff-Ka-
pitan habe als ,Garant” fir eine Traumreise
ersichtlich auch auf den Hauptgewinn ab-
farben sollen.

Abbildung des Schauspielers kann

nicht nur als ,Symbolfoto” gewer-

tet werden

Auf3erdem sei mit dem Bild des Kila&-
gers die Aufmerksamkeit der Leser auf die
kostenpflichtigen Mehrwertdienstnum-
mern gelenkt worden, mit denen eine ge-
wisse Refinanzierung des Gewinnspiels er-
folgt sei. Die Argumentation der Beklagten,
es habe sich lediglich um ein ,Symbolfoto”
fur die ausgelobte Traumreise gehandelt,
lie8 das Oberlandesgericht nicht gelten.
Mit dieser Begrindung kénne auch das
Abbild eines FuBballspielers als ,Symbol-
bild” fur jedes Gewinnspiel verwendet wer-
den, bei dem es Karten fr ein FuBballspiel
zu gewinnen gibt, an dem der Abgebil-
dete selbst dann jedoch nicht teilnehmen
musse. Ein derart weites Verstandnis eines
Symbolbildes ware geeignet, das Recht am
eigenen Bild Prominenter weitgehend aus-
zuhohlen.

Nutzung des Bildes des Promi-

nenten diente als Klickkéder
In dem Urteil grenzte sich das Oberlandes-
gericht von seiner friheren Entscheidung
zur Veroffentlichung eines Bildes eines Sati-
rikers ab (vgl. OLG Koln, Urteil am 21.2.2019,
Az.: 15 U 46/). Im dortigen Fall sei — anders
als hier — Gber die werbliche Nutzung hinaus
zugleich noch ein meinungsbildender (an-
derer) Inhalt transportiert worden. Der vorlie-
gende Fall sei eher der Nutzung eines Bildes
eines Prominenten als Klickkdder vergleich-
bar (vgl. OLG Koln, Urteil vom 28.5.2019, Az..
15 U 160/18). Daher sei die Veroffentlichung
unzulassig gewesen und die Beklagte im
Grundsatz verpflichtet, dem Klager den Be-
trag zu zahlen, der der Ublichen Lizenz fur
solche Fotos entsprechen wirde. Zur Vor-
bereitung dieses Anspruchs hat die Beklagte
dem Klager Auskunft tber die Druckauflage
am Erscheinungstag zu erteilen.

In rechtlicher Hinsicht konnte das Ge-
richt offenlassen, ob sich die Rechtsver-
héltnisse der Parteien nach deutschem
(8§ 22, 23 KUG) oder europédischem
(Art. 6 Abs. 1 DSGVO) Recht richteten, da
in beiden Féllen eine umfassende Abwa-
gung der widerstreitenden Interessen und
grundrechtlich geschitzten Positionen ge-
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boten sei, welche im Grundsatz zum glei-

chen Ergebnis fiihren musse.
Oberlandesgericht KéIn, Urteil vom
10.10.2019, Az.: 15U 39/19

Live-Streams der BILD-
Zeitung sind zulassungs-
pflichtiger Rundfunk

Das Verwaltungsgericht Berlin hat
entschieden, dass die BILD-Zeitung
ihre Live-Streams nicht weiter zulas-
sungsfrei betreiben darf.
Die Klagerin des zugrundeliegenden Ver-
fahrens veranstaltet und verbreitet seit April
2018 die Internet-Video-Formate ,Die richti-
gen Fragen”, ,BILD live” und ,BILD-Sport — Talk
mit Thorsten Kinhéfer”. Diese konnen live ge-
streamt werden. Die Medienanstalt Berlin-
Brandenburg stellte im Juli 2018 fest, dass
die Klagerin hierdurch Rundfunk ohne Zu-
lassung veranstalte, und beanstandete die-
sen Versto3. Die besagten Live-Streams
seien als Rundfunk einzustufen, da es sich
um lineare, audiovisuelle Informations- und
Kommunikationsdienste handle, die fir die
Allgemeinheit und zum zeitgleichen Emp-
fang bestimmt seien. Bei mindestens fahr-
lassiger Begehungsweise kénne dies als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Da-
riber hinaus untersagte die Beklagte die
Veranstaltung und Verbreitung der strei-
tigen Live-Streams, sofern nicht bis zum
3. September 2018 ein Antrag auf Zulas-
sung gestellt werde. Hiergegen erhob die
Kldgerin vor dem Verwaltungsgericht Klage,
mit der sie die Aufhebung des Bescheides
begehrte. Sie machte insbesondere gel-
tend, dass ihre Live-Streams mangels Ver-
breitung entlang eines Sendeplans nicht als
Rundfunk einzuordnen und damit nicht zu-
lassungspflichtig seien.

Live-Streams sind als zulassungs-

pflichtiger Rundfunk einzuordnen

Das Verwaltungsgericht Berlin wies die
Klage in weiten Teilen ab. Der Bescheid sei
groltenteils rechtmaBig und verletze die
Kldgerin nicht in ihren Rechten. Zu Recht
habe die Beklagte die Live-Streams als zu-
lassungspflichtigen Rundfunk eingeordnet.
Die Angebote seien fir die Allgemeinheit

und zum zeitgleichen Empfang bestimmt. »
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» Zudem liege ihnen nicht zuletzt aufgrund

ihrer RegelmaBigkeit bzw. Haufigkeit ein
Sendeplan zugrunde. Soweit die Beklagte
allerdings im angegriffenen Bescheid dar-
auf hingewiesen hat, dass eine mindestens
fahrlassige Rundfunkausstrahlung ohne Zu-
lassung als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden kénne, hob das Gericht diesen Be-
scheidausspruch auf. Denn die Beklagte sei
zum Erlass eines solchen Verwaltungsakts
nicht befugt.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom

26.09.2019 Az.: VG 27 K 365.18

Klage wegen Untersagung

von Bildaufnahmen durch
die Presse wahrend eines
SEK-Einsatzes abgewiesen

Konkrete Gefahr von Leben

und Gesundheit
Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die
Klage des Zeitungsverlags Schwabisch Hall
gegen das vom Bereitschaftspolizeiprasi-
dium vertretenen Land Baden-Wirttemberg
auf Feststellung, dass die Untersagung von
Bildaufnahmen wahrend des SEK-Polizeiein-
satzes in Schwabisch Hall am 16.03.2007 (un-
ter der Androhung einer Beschlagnahme
von Kamera und Film im Falle eines Zuwi-
derhandelns) rechtswidrig war, abgewiesen.

Die Erste Kammer hat ausgefthrt, dass
die Untersagung von Bildaufnahmen und
damit auch die Aufforderung, Bildaufnah-
men zu unterlassen, sowie die Anktndigung
weiterer MaBnahmen rechtmaéllig waren. Sie
seien durch die polizeiliche Generalklausel
(8§ 1, 3 PolG) gedeckt. Der einsatzleitende
Polizeibeamte sei zum Schutz der Individu-
alrechtsglter Leben und Gesundheit der am
Einsatz beteiligten Polizeibeamten sowie
des Angeklagten tdtig geworden. Er habe
nach seinem polizeilichen Erkenntnisstand
im Zeitpunkt seiner Entscheidung — ex ante
gesehen — davon ausgehen durfen, dass zu
dem Zeitpunkt, als zwei Personen auf ihn
zugingen, sich durch Presseausweise aus-
wiesen und die Herstellung von Fotografien
mit Nachdruck forderten, die konkrete Ge-
fahr eines Anschlags auf den Angeklagten
oder dessen gewalttatige Befreiung durch
die russische Mafia am wahrscheinlichsten
gewesen sei und durch die direkte Anwe-

senheit der Pressevertreter im Gefahren-
bereich und Anfertigung von Fotografien
durch diese die Durchfiihrung solcher Akti-
onen begUnstigt wirde, mit der Folge, dass
die Gefahr fur Leben und Gesundheit der
am Einsatz beteiligten Polizeibeamten, des
Angeklagten, der Pressevertreter und auch
Schaulustiger erheblich gestiegen ware. Der
Beamte habe auch davon ausgehen kon-
nen, dass bereits durch die Anfertigung von
Fotografien die Funktionsfahigkeit der Poli-
zei, hier des SEK BW, konkret gefahrdet wird.
Der beflrchtete Schaden habe darin gele-
gen, dass bereits mittels der angefertigten
Fotografien vorliegend konkret zu befrch-
ten gewesen sei, dass die zur russischen Ma-
fia gehorende Organisation eine Enttarnung
der Beamten des SEK BW veranlasse, um ge-
gen diese vorzugehen, mit der Folge, dass
hierdurch die besonders schwierige und
umfangreiche Aufgabenerfillung des SEK
BW beeintréchtigt werde.

VerstoB3 gegen § 22 Abs. 1
Kunsturhebergesetz
Der Beamte sei weiter zu Recht auch zum
Schutz der Rechte der mutmalllich abge-
bildeten Beamten am eigenen Bild tdtig
geworden, denn auf Grund der konkreten
Umstande hatte die Anfertigung und Verof-
fentlichung von Lichtbildern mangels Ein-
willigung gegen § 22 Abs. 1 des Kunstur-
hebergesetzes — KunstUrhG - verstol3en.
Zwar sei das Filmen und Fotografieren poli-
zeilicher Einsétze grundsétzlich zuldssig (vgl.
auch die Verwaltungsvorschrift des Innen-
ministeriums Uber die Verhaltensgrundsatze
zwischen Presse und Polizei zur Vermei-
dung von Behinderungen bei der Durch-
fuhrung polizeilicher Aufgaben und der
freien Austbung der Berichterstattung vom
08.02.2002). Auch stelle das ungehinderte
Fotografieren einen Teil der im Rahmen des
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht
schrankenlos gewéhrten Pressefreiheit dar.
Mit dem Recht der Presse zum Fotografieren
korrespondiere aber die Pflicht gegentber
Personen, die ein Recht am eigenen Bild be-
salen, das so gewonnene Material auf seine
rechtliche Verbreitungsfahigkeit zu prifen.
Auch bei Verwendung eines schwarzen Bal-
kens vor der Augenpartie oder Pixelung ge-
niele ein Bild den Schutz des § 22 Kunst-
UrhG, wenn sich diese Malinahmen als
wirkungslos erwiesen, weil sie die Identifi-
kation der abgebildeten Person nicht aus-
schlossen. Auf Grund des rédumlich geringen
Abstands der Pressevertreter, insbesondere
zum Einsatzleiter, aber auch zu den anderen

am Einsatz beteiligten Polizeibeamten, habe
dieser davon ausgehen kdnnen, dass sol-
che Fotografien gefertigt wirden, die eine
individuelle Erkennbarkeit der am Einsatz
beteiligten Beamten ermdglicht hatten. Er
habe weiter damit rechnen kdnnen, dass je-
denfalls einige dieser Aufnahmen zur Verof-
fentlichung in der Tageszeitung vorgesehen
seien und dass die auf Aktualitat ausgerich-
tete Tageszeitung am nachsten Tag mit einer
entsprechenden Aufmachung unter Verbrei-
tung der Bildnisse des zum Augenarzt ver-
brachten Angeklagten und der handelnden
Polizeibeamten berichten werde. Anhalts-
punkte fir eine vollstandig anonymisierte
Verbreitung von Bildern hatten fur den Po-
lizeibeamten nicht bestanden. Die Fotogra-
fien der Polizeibeamten héatten auch nicht
nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KunstUrhG als Bild-
nisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte
ohne die nach § 22 KunstUrhG erforderli-
che Einwilligung verbreitet und zur Schau
gestellt werden durfen, da die Polizeibeam-
ten hier keine relativen Personen der Zeitge-
schichte seien.

Auch die MaBnahmen des Beamten des
SEKBW seien nicht zu beanstanden. Von ihm
kénne nicht verlangt werden, dass er in der
Zeit der hochsten Gefahrenlage sich auf eine
Diskussion mit den Vertretern der Presse ein-
lasse und sich mit dem zustandigen Mitar-
beiter im Verlag der Tageszeitung telefonisch
in Verbindung setzt, um den Sachverhalt im
Sinn des Verlages zu klaren.

Kein unverhaltnismaBiger Eingriff

in die Pressefreiheit
Ein unverhéltnismaliger Eingriff in die durch
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG garantierte Pressefrei-
heit habe nicht vorgelegen. Auch der Ein-
wand der ,Polizeifestigkeit des Presserechts”
verfange nicht. Von einer allgemeinen Poli-
zeifestigkeit der Presse konne mit Blick auf
die Einschrankbarkeit der Pressefreiheit ge-
mal3 Art. 5 Abs. 2 GG nicht gesprochen wer-
den. Die Vorschriften des allgemeinen Poli-
zeirechts wirden durch die speziellen, dem
Schutz der Presse dienenden Normen des
Presserechts nur dann verdréngt, wenn es
sich um Reaktionen wegen des Inhalts von
Presseerzeugnissen handele. Das Land habe
aber keinen Zugriff auf ein Presseprodukt
genommen.

Die Mal3nahmen des Polizeibeamten ver-
stieBen nach dem Vorhergesagten auch nicht
gegen den presserechtlichen Auskunftsan-
spruch nach dem Landespressegesetz.

Verwaltungsgericht Stuttgart,

Urteilvom 18.12.2008, Az.: 1 K 5415/07



Bundesnachrichtendienst

muss der Presse Auskunft
iiber Hintergrundgesprache
mit Journalisten erteilen

Grundlage des Anspruchs ist dem-
nach der verfassungsunmittelbare
Auskunftsanspruch der Presse aus
Art.5 Abs. 1 Satz 2 des Grundge-
setzes
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Ur-
teil vom 18.09.2019 entschieden, dass Pres-
severtreter auf der Grundlage des verfas-
sungsunmittelbaren Auskunftsanspruchs
der Presse aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ver-
langen koénnen, dass der Bundesnach-
richtendienst (BND) ihnen bestimmte
Informationen Uber vertrauliche Hinter-
grundgesprache erteilt, die Vertreter des
BND mit ausgewahlten Journalisten fihren.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Der Klager ist Journalist und Re-
dakteur einer Tageszeitung. Er gehort dem
Kreis der von dem BND fur Hintergrundge-
sprache bertcksichtigten Journalisten nicht
an. Er bat den BND im Friihjahr 2017 um die
Erteilung von Ausklnften zu der Anzahl,
den Themen, dem personellen Rahmen so-
wie den Zeiten und Orten der im Vorjahr
und im laufenden Jahr organisierten Hin-
tergrundgesprache. Er begehrte aullerdem
Auskunft Uber den Umgang mit Erkennt-
nissen im Zusammenhang mit dem Militar-
putsch in der Turkei im Juli 2016. Der BND
lehnte die Erteilung der verlangten Aus-
kinfte ab.

Ein Teil der Fragen wurde in der

miindlichen Verhandlung beant-

wortet
Der Kldger hat vor dem fur Klagen ge-
gen den BND in erster und letzter Instanz
zustandigen Bundesverwaltungsgericht
Klage erhoben und zusétzlich einen Antrag
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
gestellt. Nachdem der Eilantrag in Bezug
auf Fragen zum Militérputsch in der Turkei
teilweise Erfolg gehabt hatte und der BND
in der mundlichen Verhandlung die Fragen
des Klagers nach der Anzahl, den Zeiten
und den Orten der Hintergrundgesprache
beantwortet hat, haben die Beteiligten den
Rechtsstreit fir teilweise erledigt erklart. In

Bezug auf einen kleinen Teil der begehrten
Auskinfte hat der Klager seine Klage zu-
rickgenommen.

Kein Anspruch auf Auskunft zu

Kommunikation zwischen BND

und Bundeskanzleramt
Im Ubrigen hat das Bundesverwaltungsge-
richt eine Verpflichtung des BND zur Beant-
wortung einer weiteren Frage abgelehnt,
mit der der Klager wissen wollte, ob und
gegebenenfalls wie eine Unterrichtung
des Bundeskanzleramts tiber AuRerungen
stattgefunden habe, die der Prasident des
BND in einem Zeitungsinterview Uber eine
Beteiligung der Gilen-Bewegung an dem
Militérputsch abgegeben hat. Einer Beant-
wortung steht das schutzwurdige offentli-
che Interesse an der Sicherung der Aufga-
benerfillung des BND entgegen.

BDN muss Informationen zu
Hintergrundgesprachen erteilen
Demgegenlber kann der Kldger eine Be-
antwortung der noch streitigen Fragen
Uber die Hintergrundgesprache verlangen.
Zum einen hat die Beklagte schutzwrdige
offentliche Interessen, die einer Erteilung
dieser Auskinfte durch den BND entge-
genstehen konnten, nicht hinreichend dar-
gelegt. Die Auskunftserteilung schafft bzw.
erhoht nicht in beachtlicher Weise die Ge-
fahr von Ruckschlissen auf die Arbeitsfel-
der und die Arbeitsweise des BND. Dass der
BND Hintergrundgesprache mit Journalis-
ten auch unter Beteiligung seines Préasiden-

ten durchfihrt, ist allgemein bekannt.

Keine Gefédhrdung durch die
Benennung allgemeiner Themen
Dadurch, dass dem Klager mitgeteilt wird,
welche Medien bzw. Medienvertreter je-
weils eingeladen waren und an welchen Ge-
sprachen der Prasident des BND teilgenom-
men hat, werden keine flr eine Gefédhrdung
der Aufgabenerfillung des BND relevanten
zusétzlichen Informationen verbreitet. Dass
eine solche Gefédhrdung durch die Benen-
nung der allgemeinen Themen - also nicht
der konkreten Inhalte — der jeweiligen Hin-
tergrundgesprdche eintreten kénnte, ist
gleichfalls nicht ersichtlich. Den BND trifft in-
soweit in Anbetracht des Umstands, dass er
die Themen auf Grund eigenen Entschlus-
ses und ohne hierzu verpflichtet zu sein, mit
Journalisten — wenn auch unter vorausge-
setzter Vertraulichkeit — erortert hat, eine ge-
steigerte Darlegungslast. Dieser ist er nicht

nachgekommen.
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Hintergrundgesprache stellen
besondere Form der Presse- und
Offentlichkeitsarbeit des BND dar
Zum anderen wird die Erteilung der be-
gehrten Auskinfte Uber die Hintergrund-
gesprache nicht durch das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung der
eingeladenen Journalisten und der durch
sie vertretenen Medien gehindert. Zwar
ist das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung grundsatzlich schutzwurdig, je-
doch Uberwiegt im vorliegenden Fall das
Informationsinteresse der Presse. Der Kl&-
ger nimmt dieses Interesse mit seinen Re-
cherchen wahr, die Transparenz im Hinblick
auf die Beziehungen zwischen den Nach-
richtendiensten und der Presse herstellen
sollen. DemgegenUber betrifft das schutz-
wurdige Interesse der Journalisten allein
die Austibung ihres auf Offentlichkeit ange-
legten Berufs. Zudem geht es bei den Hin-
tergrundgesprachen um eine besondere
Form der Presse- und Offentlichkeitsarbeit
des BND, die sich an einen grundsatzlich
festen Kreis von Journalisten richtet.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil
vom 18.09.2019 AZ.:BVG6 A 7.18

Mit freundlicher Unterstiitzung
von www.ra-online.de

Quelle: kostenlose-urteile.de



38 journalistenblatt 1]2020

Sind Geschaftsreisen mit dem Ehepartner

als Betriebsausgaben abzugsfahig?

Von Gabriele Krink

Wer geschéftlich unterwegs ist,
kann die Reisekosten im Allge-
meinen als Betriebsausgaben
geltend machen. Wird die Reise

aus privaten Griinden verlangert,
miissen die Kosten aufgeteilt
werden. Die Begleitung durch
den Ehepartner ist regelmaBig
reine Privatsache.

enn Sie als Journalist Fach-
kongresse, Fortbildungen
oder &hnliche Veranstal-

tungen besuchen oder reisen, um berufli-
che Recherche zu betreiben oder Fotostre-
cken zu machen, entstehen Ihnen Kosten,
die dem Grunde nach als Betriebsausgaben
abzugsfahig sind. Wéahrend die Reisekosten
noch vor einigen Jahren haufig komplett
gestrichen wurden, sobald die Fahrt privat
mitveranlasst war, ist zwischenzeitlich ge-
klart, dass berufliche und privat begriindete
Anteile der Reise gesondert zu beurteilen
sind. Im Allgemeinen gilt das Verhaltnis der
beruflich und der privat genutzten Zeit als
sachgerechter Aufteilungsmafstab. Im Ein-
zelfall kbnnen auch andere sachgerechte
Malstdbe herangezogen werden.

Das Finanzgericht (FG) Minster musste
kurzlich Gber den Fall eines Steuerpflichti-
gen entscheiden, der mit seiner Ehefrau zur
funftdgigen Konferenz eines internationa-
len beruflichen Netzwerks nach Indien ge-
flogen war und diese Gelegenheit fir eine
anschlieBende mehrtagige private Rund-
reise genutzt hatte. Fur die beruflich veran-
lassten Reisetage machte er entsprechende
Betriebsausgaben geltend (inklusive anteili-
ger Flugkosten, Seminargebuhren etc.).

Dabei wollte er auch die auf die Ehefrau
entfallenden anteiligen Kosten bericksich-
tigt wissen. Denn die Ehefrau habe ihn auf
der Reise mit Hilfstatigkeiten und auf dem
Kongress beim Kontakteknupfen unter-
stUtzt. Wegen ihrer guten Menschenkennt-
nis habe sie ihm als Ko-Berater geholfen,
weitere Mitglieder flr sein berufliches Netz-
werk zu finden. Diese neuen Kontakte muss-

Den Ehepartner auf Geschaftsreisen mitnehmen - kein Problem, wenn es eindeutig

getrennte Abrechnungen gibt

ten schlieBBlich nicht nur fachlich, sondern
auch privat gewisse Anforderungen erful-
len. (Hinweis: Die Ehefrau war allerdings fach-
fremd und nicht bei ihrem Mann beschdftigt.)

Das FG Minster hat die anteiligen Kos-
ten fur die Ehefrau nicht als Betriebsausga-
ben berlcksichtigt, weil sie allenfalls nur zu
einem unbedeutenden Teil beruflich veran-
lasst gewesen seien (Urteil vom 14.05.2019,
Aktenzeichen: 2 2355/18 E). Die Unterstit-
zungsleistungen der Ehefrau gingen nach
Ansicht des Gerichts nicht Gber das Maf hi-
naus, das § 1353 Abs. 1 Satz 2 Birgerliches
Gesetzbuch von allen Eheleuten als gegen-
seitigen Beistand und Unterstitzung ver-
lange. (Hinweis: Der Kldger hat gegen das
Urteil Beschwerde beim Bundesfinanzhof ein-
gelegt (Aktenzeichen: VIII B 127/19). Daher
kénnten Sie in dhnlichen Féllen versuchen, ab-
lehnende Bescheide zumindest bis auf weite-
res offen zu halten.)

Eines sollten Sie aber wissen: Auch
wenn die Ehefrau bei ihrem Mann ange-
stellt gewesen wadre, hatte das wohl nicht
,2automatisch” dazu gefiihrt, dass das FG die
auf sie entfallenden Reisekosten als beruf-
lich veranlasst anerkannt hatte — schliel3-
lich hatte sie ihren Gatten ja nur begleitet.
Hier wird es immer auf den Einzelfall an-
kommen.

Ubrigens: Die Klage vor dem FG war
nicht komplett erfolglos: Das Gericht hat

wegen der relativ langen Flugreise nach In-
dien die An- und Abreisetage bei der Schat-
zung/Aufteilung der Kosten nicht (anteilig)
als private Reisetage berlcksichtigt, son-
dern neutral behandelt — schlieSlich konn-
ten diese Tage nur zum Reisen genutzt
werden. Daraus ergab sich ein etwas giins-
tigeres Verhaltnis fur die Schatzung der Be-
triebsausgaben. ]|

Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit
langem als Steuerberaterin etabliert.

Die Tdtigkeits- und Interessenschwer-
punkte ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der
Betreuung von freien Berufen und dem
engagierten Beistand fur fest angestellte
Journalisten & Kommunikationsfachleute.
Sie leitet federfiihrend das Team, welches
den Mitgliedern von DPV und bdfj im
Rahmen der kostenfreien Steuerberatung
kompetent zur Seite steht.

Foto: Michael Gaida



PressCreditCard jetzt auch fiir Journalisten
in Osterreich und Frankreich

War die Kreditkarte fur Journalisten bisher
nur fur Kollegen in Deutschland erhaltlich, so
hat sich dies jetzt gedndert. Die herausgebende
Bank hat das Plastikgeld jetzt auch fur die Lan-
der Osterreich und Frankreich eingefiihrt. Die
Mitglieder von DPV und bdfj in den beiden Staa-
ten kénnen die PressCreditCard ab sofort ge-
bihrenfrei erhalten. Dazu konnen diese einfach
www.presscreditcard.de aufrufen und die Kredit-
karte online oder per Post beantragen. Dort fin-
den Sie auch weitere Informationen rund um das
Thema. Die kostenlose Mastercard Gold ist aus-
schlieBlich fur die Journalisten des DPV, der bdfj
sowie deren Lebenspartner erhaltlich.

Informationsaustausch von Journalisten
im Westen Deutschlands

Auf Einladung von DPV und bdfj haben sich
Journalisten in Disseldorf zu einem informellen
Informationsaustausch getroffen. Dabei wurden
besonders die Themen Einkommenssicherung,
Datenschutz und Pressefreiheit diskutiert. Die Be-
rufsverbande des Journalistenzentrum Deutsch-
land werden im laufenden Jahr eine ausfuhrliche
Wissensdatenbank zur Verteidigung der Mei-
nungsfreiheit Online stellen, an welcher seit lan-
gerem mit Nachdruck gearbeitet wird. Derartige
Verbandsleistungen bilden die Grundlage fur ein
hohes Mal} an beruflicher Qualitat und kompe-
tentem Wissen. Die Verbdnde helfen, im Berufs-
alltag auftretende Situationen zu meistern und
negative Auswirkungen zu vermeiden. Die nut-
zenorientierten Leistungen von DPV und bdfj so-
wie ihre Kernfunktion als Know-How-Pool mit
Service- und Beratungsangeboten finden bei
zahlreichen Journalisten ihre Anerkennung. Wir
kooperieren mit zahlreichen namhaften Instituti-
onen und Unternehmen bundesweit.

Journalistenzentrum Deutschland wieder
Medienpartner des Presseball Berlin

Wie in den vergangenen Jahren auch sind
DPV und bdfj erneut Medienpartner des Presse-
ball Berlin. Zahlreiche Presseleute und viele Pro-
minente feiern ein rauschendes Fest. Rund 1500
Gaste lassen es sich nicht nehmen, den Presseball
Berlin im eleganten Ambiente des Maritim Hotels
Berlin zu zelebrieren. Seit 1872 gehdrt der Presse-
ball, der als Wohltatigkeitsveranstaltung zuguns-
ten notleidender Journalisten ins Leben gerufen

wurde, zu den schonsten und wichtigsten Be-
gegnungsplattformen fir Personlichkeiten aus
der internationalen Medienwelt, sowie relevan-
ten Exponenten aus Wirtschaft, Kultur, Politik, PR,
Werbung und Kommunikation.

Neuer Partner der Initiative ,Press Freedom
Partnership” der Washington Post

Das Projekt ,Press Freedom Partnership” der
amerikanischen Zeitung Washington Post ist eine
Initiative zur Forderung von Organisationen, die
die Pressefreiheit und die Rechte von Journalis-
ten weltweit starken. ,Auch das International
Press Institute setzt sich seit sieben Jahrzehnten
unablassig fur diese Werte ein”, so Barbara Tri-
onfi, Exekutivdirektorin des IPI. ,Darum sind wir
sehr stolz, dieser Pressefreiheitspartnerschaft der
Washington Post beizutreten.” Die Journalisten-
verbande DPV und bdfj sind im dreikdpfigen Vor-
stand des deutschen Nationalkomitees von IPI
vertreten und setzen sich seit jeher fur die Presse-
freiheit in Deutschland und der ganzen Welt ein.
Zu der Partnerschaft gehdéren unter anderem das
Komitee zum Schutz von Journalisten, die Inter-
nationale Frauenmedienstiftung, das Reporter-
Komitee fiir Pressefreiheit sowie Reporter ohne
Grenzen.

Uberpriifung der journalistischen Tatigkeit
von Presseausweis-Inhabern abgeschlossen

Mit Ausnahme weniger Sonderfalle haben
die Berufsverbande die diesjahrige Uberpri-
fung des Status von Presseausweis-Inhabern ab-
geschlossen. Dabei wird beim DPV die aktuelle
hauptberuflich journalistische und bei der bdfj
die zweitberuflich journalistische Tatigkeit kon-
trolliert. Die Organisationen des Journalisten-
zentrum Deutschland machen ihre qualitativ
hochwertigen Ablaufe zur Annahme oder Ableh-
nung von Antrdgen — unter Beachtung des Da-
tenschutzes — fur berechtigte Dritte transparent.
Denn Medienschaffende brauchen fir ihre tag-
liche Arbeit einen Presseausweis, der nach nach-
vollziehbaren Kriterien ausgestellt wird. Mit ihrer
Existenz sorgen die Verbande dafur, dass Journa-
listen die uneingeschrankte Wahlfreiheit ihrer Be-
rufsorganisation ganz im Sinne einer demokrati-
schen Pluralitat moglich ist.

DPV und bdfj auf Medienkonferenzen
Auf verschiedenen Medienkonferenzen in-
formieren sich Vertreter von DPV und bdfj Gber

aktuelle Entwicklungen im internationalen Pres-
sebereich. Als Themenschwerpunkte werden
Fachjournalismus und Social Media behandelt.
Medien erfiillen gegentiber der Gesellschaft und
ihren Individuen eine wichtige Aufgabe. Uber sie
entwickelt sich ein wesentlicher Teil der 6ffentli-
chen Meinungsbildung. Die Verbreitung von In-
formationen unterstttzt die Bildung und das Wis-
sen der Menschen.

Schutz gegen Konsequenzen von Online-
Attacken gegen Journalisten

Das International Press Institute IPI, in des-
sen dreikopfigem Deutschland-Vorstand DPV
und bdf] vertreten sind, hat mit OnTheLine eine
Plattform geschaffen, welche sich um Abwehr
von Hasskommentaren gegentber Journalisten
kiimmert. OnThelLine stellt die Ergebnisse von Ge-
sprachen in 45 Medienorganisationen in 5 Lan-
dern (Deutschland, Finnland, Polen, Spanien und
GroRbritannien) dar, unter anderem dabei BBC,
The Guardian, The Times, Deutsche Welle, ZDF, Spie-
gel Online, Helsingin Sanomat, El Pais und viele an-
dere mehr. Mit ca. 110 Redakteuren, Journalisten
und Social-Media-Managern wurde dabei kom-
muniziert. Ziel ist es, die existierenden Strategien
zur Abwehr von Hasskommentaren gegen Jour-
nalisten zu sammeln und diese Uber die Platt-
form zu teilen. Aul3erdem gibt es in jedem Land
einen runden Tisch mit Journalisten und Free-
lancern, da diese beiden Gruppen in besonde-
rer Weise betroffen sind. Erganzt wurden die Ge-
sprache durch weitere Gesprache mit Experten
auf diesem Gebiet. Die Plattform soll zeigen, wel-
che Elemente Teil einer effektiven Strategie sein
konnen - das heilt, welche Strukturen existieren
mussen, um Journalisten einen effektiven Schutz
gegen die Konsequenzen von Online-Attacken
zu gewadhrleisten. Diese Empfehlungen beru-
hen ihrerseits auf der Uberlegung, dass, auch
wenn vor allem Staaten und Social-Media-Unter-
nehmen hier eine entscheidende Rolle spielen,
Medienorganisationen ebenfalls eine gewisse
Verantwortung tragen.

Aktuelle Hinweise zum Engagement des
Journalistenzentrum Deutschland finden
Sie unter
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Sie sind Journalist?

Profitieren Sie von hervorragendem Service, Fachinformationen,
qualifizierter Beratung, Presseausweis, wirksamem Engagement,
Medienversorgung und zahlreichen weiteren Leistungen.

Die Journalistenverbande informieren Sie gerne:

Journalistenzentrum DPV bdfj:pundesvereinigung

DEUTSCHLAND der fachjournalisten

Journalistenzentrum Stresemannstr. 375 Tel. 040 /8 99 77 99
Deutschland D-22761 Hamburg info@journalistenverbaende.de

www.journalistenverbaende.de




	journalistenblatt 1-2020 Titel
	Editorial, Inhaltsverzeichnis
	Fotografinnen an der Front
	Leistungsschutzrecht – Das Lügen geht weiter
	Impressum
	Ich kauf mir eine Zeitung
	Die Geschichte der ersten Zeitung der Welt
	In den Fängen der Bequemlichkeit
	Erfolgreich gründen als Journalist – mit Unterstützung der Existenzgründungsberatung
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